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 Für den diesjährigen Girls‘ Day in der Ver-
bandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 

suche ich noch eine politisch interessierte 
Schülerin im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Ich lade alle jungen Frauen und Mädchen ein, sich bei mir  
zu bewerben. Die Teilnehmerinnen werden am 03.04.2025 von  

10 bis 16 Uhr die Verbandsgemeindeverwaltung kennenlernen. 

Der Girls‘ Day bietet die Möglichkeit, jungen Frauen und Mädchen Berufe zu zeigen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind. Aktuell ist das leider auch in der Politik so. Als Bürgermeisterin will ich dies 
ändern und möchte deshalb junge Frauen und Mädchen für ein politisches Amt und die Arbeit hier in 
der Verbandsgemeindeverwaltung begeistern.

Wenn Du Interesse hast, dann schreibe mir gerne eine Nachricht bis zum 16.02.2025
mit einem Motivationsschreiben (maximal eine DIN A4-Seite) an:

silke.schmitt-makdice@vgrd.de

Silke Schmitt-Makdice, Bürgermeisterin  

Redaktionsschluss 
vorverlegt!

Wegen Fastnachtdienstag
wird der Redaktionsschluss

für das Amtsblatt der KW 10/2025
(Erscheinungstag 06.03.2025)

auf Mittwoch, den 26.02.2025,
12.00 Uhr,

vorverlegt.

Um ein ordnungsgemäßes Erscheinen
zu gewährleisten, bitten wir um
Ein reichung von kurz gefassten,
termingebundenen Mitteilungen.

Nach Redaktionsschluss
eingereichte Manuskripte

können nicht mehr
berück sichtigt werden.
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Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert

Hiermit möchten wir
darauf hinweisen, dass das Amtsblatt

ab April 2025
(Kalenderwoche 14)

regelmäßig freitags erscheinen
wird. 

Wir bitten die Schriftführer,
dies bei der Einreichung ihrer

Manuskripte zu beachten. 

Der Redaktionsschluss bleibt
weiterhin unverändert donnerstags

um 12.00 Uhr.  

In eigener Sache

Der Fachbereich Finanzen informiert:
Grundsteuerbescheide 2025
Vor wenigen Tagen haben wir die Grundsteuerbescheide 2025 auf Grundlage der neuen Grundsteuerwerte, die im Rahmen 
der Grundsteuerreform ermittelt wurden, an alle Eigentümerinnen und Eigentümer versendet.

Aufgrund dieser Reform gibt es vermehrt telefonische und schriftliche Anfragen. Daher möchten wir darauf hinweisen, dass 
die Erreichbarkeit der zuständigen Kolleginnen und Kollegen momentan  eingeschränkt ist. Auch schriftliche Antworten auf 
Anfragen können derzeit etwas länger dauern.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Zuständigkeiten:
1. Bei Fragen oder Einwänden zum Grundsteuermessbetrag wenden Sie sich bitte an das für Ihr Grundstück zuständige 

Finanzamt. Die Kontaktdaten finden Sie auf den zuvor genannten Bescheiden. Da die Bewertung und Festsetzung durch 
das Finanzamt erfolgt ist, können wir zu diesen Fragen keine Auskunft geben.

2. Bei Fragen oder Einwänden zum Grundsteuerbescheid, insbesondere zu Zahlungen oder fehlerhaften Bescheiden, 
wenden Sie sich bitte an die angegebenen Kontaktdaten der Verbandsgemeindeverwaltung.

Wenn Sie Einspruch gegen die Feststellung des Grundsteuerwerts oder den Grundsteuermessbetrag eingelegt haben, wird 
dieses Verfahren durch den Erhalt des Grundsteuerbescheids nicht abgeschlossen. Die Grundsteuer ist dennoch fristge-
recht an die Gemeinde zu zahlen.

Eigentümerwechsel / Änderungsmitteilungen
Bei einem Eigentumswechsel bleibt der bisherige Eigentümer verpflichtet, die Grundsteuer zu zahlen, bis die steuerliche 
Zurechnung durch das Finanzamt auf einen neuen Eigentümer erfolgt ist.

Seit Mitte Dezember erhalten wir zahlreiche Änderungsmitteilungen vom Finanzamt, die bei der Hauptveranlagung nicht 
mehr berücksichtigt werden konnten. Da die Bearbeitung dieser Datenmengen noch etwas Zeit in Anspruch nimmt, bitten 
wir um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Das Bürgerbüro gibt bekannt:  

Bürgerbüro Römerberg
in der Zeit vom 10. Februar 2025 

bis voraussichtlich 
28. Februar 2025 geschlossen!

Aufgrund der bevorstehenden Bundestags- und Land-
ratswahl sowie der damit verbundenen Briefwahl bleibt 
das Bürgerbüro im Rathaus Römerberg in der Zeit von

Montag, den 10.02.2025, bis voraussichtlich
Freitag, den 28.02.2025,

geschlossen.

Die bereits vereinbarten Termine für Dienstagnach-
mittag bleiben bestehen und können im Bürgerbüro 
Römerberg wahrgenommen werden.

In dieser Zeit können Wahlbenachrichtigungen zur 
Beantragung der Briefwahl im Rathaus Römerberg 
eingeworfen werden. Zudem sind Wertstoffsäcke und 
Zusatzabfallsäcke ebenfalls im Rathaus Römerberg 
erhältlich.

Das Bürgerbüro Dudenhofen hat zu den gewohnten 
Zeiten geöffnet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

AMTSBLATT – Immer bestens informiert!
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Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Wichtiges auf einen Blick !

Die Kfz-Zulassungsstelle ist bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten um Beachtung!

Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6
67373 Dudenhofen
Internet: www.vgrd.de l E-Mail: info@vgrd.de

Rechnungen an: rechnungen@vgrd.de
Tel. 06232/656-0 l Zentralfax: 06232/656-204

Allgemeine Öffnungszeiten und tel. Erreichbarkeit 
der VG Römerberg-Dudenhofen:
Montag – Freitag� 08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag� 13.00 – 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie:
Vorsprachen im Standes-, Ordnungs- und Sozialamt 
sowie im Bereich Friedhof- und Bestattungswesen sind 
nur mit Terminvereinbarungen möglich.

Öffnungszeiten Bürgerbüro Dudenhofen:
Mo. – Fr.	 07.30 – 12.00 Uhr � (ohne Termin)
Mo.	 13.00 – 16.00 Uhr � (mit Termin) 
Do.	 13.00 – 18.00 Uhr � (ohne Termin)

Öffnungszeiten Bürgerbüro Römerberg:
Mo. – Fr.	 07.30 – 12.00 Uhr� (ohne Termin)
Di.	 13.00 – 16.00 Uhr� (mit Termin) 
Do.	 13.00 – 18.00 Uhr� (ohne Termin)

Terminbuchung online unter:
www.vgrd.de oder

E-Mail: buergerbuero@vgrd.de

Kontaktlose Zahlungen erwünscht!
Neue Zahlungsmöglichkeiten
in unseren Bürgerbüros
Ob Kreditkarte oder kontaktloses Bezahlen 
per Smartphone – wir möchten Ihnen den 
Behördengang so unkompliziert wie möglich 
gestalten.

 

   Saisonarbeitskraft (m/w/d) Bauhof Dudenhofen 

   Saisonarbeitskraft (m/w/d) Bauhof Römerberg 

   Sachbearbeitung (m/w/d) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit,
  Wahlen und Zentrale Vergabestelle 

   Reinigungskraft (m/w/d) Rathaus Dudenhofen 

  Die detaillierte Stellenausschreibungen finden Sie unter:
 https://www.vgrd.de/jobs-karriere/stellenangebote/.

Bewerben Sie sich jetzt ... 

 ... und werden Sie Teil unseres Teams!
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Ansprechpartner
für Energie, Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung:
Römerberg:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher,
VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst 
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:	
Arbeitsvorbereitung,
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG 
Entstörungsstelle� Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 0152 54606-853

Dudenhofen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher,
VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Arbeitsvorbereitung,
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Herr Miller, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-134
nach Dienstschluss
Firma Elektro-Schmidt� Tel. 0171 8172247
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 06344 3332

Harthausen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher,
VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Arbeitsvorbereitung,
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG, Entstörungsstelle� Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 06344 3332

Hanhofen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440 
Gasversorgung:
Pfalzgas GmbH, Frankenthal� Tel. 0800 1003448
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG, 
Entstörungsstelle� Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler,
VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 06344 3332

NOTRUFE
Polizei� Tel. 110
Beratungshotline Kriminalprävention� Tel. 0621 963-21177
Polizeiinspektion Speyer� Tel. 06232 1370

Rettungsdienst und Feuerwehr� Tel. 112
Krankentransporte� Tel. 19222 (mit Ortsvorwahl)

Giftinformationszentrum Notruf� Tel. 06131 19240
Giftinformationszentrum Infoline� Tel. 06131 232 466

Feuerwehren der Verbandsgemeinde
Wehrleiter Stefan Zöller� E-Mail: fw.wehrleitung@vgrd.de
Stellv. Wehrleiter Holger Schweigert
Stellv. Wehrleiter Christian Schneider

Feuerwehr Dudenhofen/Hanhofen
Wehrführer Christian Schneider�E-Mail: fw.dudenhofen@vgrd.de
Stellv. Wehrführer Paul Fuchs
Übungszeiten: montags ab 19.30 Uhr

Feuerwehr Harthausen
Wehrführer Frank Sammet� E-Mail: fw.harthausen@vgrd.de
Stellv. Wehrführer Tobias Seitzmayer
Übungszeiten: montags ab 19.30 Uhr

Feuerwehr Römerberg
Wehrführer Andreas Leibig� E-Mail: fw.roemerberg@vgrd.de
Stellv. Wehrführerin Sabrina Beitler
Stellv. Wehrführer Martin Strehl
Übungszeiten: montags ab 19.30 Uhr

Tierrettung TERRA MATER� Tel. 06347 608672
Tierauffangstation� E-Mail: info@terra-mater-lustadt.de
Am Klärwerk 2, 67363 Lustadt

ÄRZTLICHE NOTDIENSTE
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale:
Diakonissen-Stiftungskrankenhaus
Paul-Egell-Str. 33, Speyer� Tel. 116 117
Öffnungszeiten: 
Mittwoch:� 14.00 - 22.00 Uhr
Freitag:� 16.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:� 09.00 - 17.00 Uhr

Patientenservice� Tel. 116 117
Außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten von Praxen ist der 
Patientenservice 116 117 für Sie da. 

Rund um die Uhr – 24/7.
Bei Bedarf werden Sie in einer Ärztlichen Bereitschaftspraxis 
angemeldet oder erhalten einen Hausbesuch.

Asklepios Südpfalzklinik
An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim� Tel. 116 117
Öffnungszeiten: 
Mittwoch:� 14.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:� 09.00 - 17.00 Uhr

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen: 112

Bereitschaftsdienstzentrale
der Kinder- und Jugendärzte
im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus� Tel. 0180 5112072
Ein Kinder- und Jugendarzt ist jeden Samstag, Sonntag und 
an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der 
kinderärztlichen BDZ im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus 
anwesend. 
Ansonsten wenden Sie sich bitte an die zentrale Aufnahme 
des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses.
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DIENSTBEREITSCHAFT
ZAHNÄRZTE UND APOTHEKEN
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende übernimmt:
Samstag, 15.02.2025, von 09.00 - 12.00 Uhr
Sonntag, 16.02.2025, von 11.00 - 12.00 Uhr
Frau ZÄ Gabriele Stark
Zeppelinstr. 41, 67346 Speyer� Tel. 06232 77343

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahn-
arzt für Notfälle erreichbar.

Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen entnehmen 
Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen Notdienst:
www.zahnnotfall-pfalz.de

Dienstbereitschaft Apotheken:
Welche Apotheken in der Nähe dienstbereit sind, kann über 
die Internetseite

aponet.de
oder per Telefonanruf unter der nachstehenden Rufnummer 
abgerufen werden

Tel. 01805-5-258825-PLZ*
� *des aktuellen Standortes
(0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz und max. 0,42 €/Min aus
dem Mobilfunknetz)

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Zu erfragen unter der jeweiligen Rufnummer eines niedergelas-
senen Tierarztes.

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Verbundene Wahlbekanntmachung
1.	 Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet 

die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
und

im Rhein-Pfalz-Kreis gleichzeitig die Landratswahl 
(Direktwahl)

	 statt. 
	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr
2.	 Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist in fol-

gende 7 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt: 
	 Urnenwahl
	 Ortsgemeinde Dudenhofen:
	 Stimmbezirk Nr.	 Wahlraum
	 101	 Festhalle,
		  Albrecht-Dürer-Straße 5,
		  67373 Dudenhofen
	 102	 Festhalle,
		  Albrecht-Dürer-Straße 5,
		  67373 Dudenhofen
	 Ortsgemeinde Hanhofen:
	 Stimmbezirk Nr.	 Wahlraum
	 201	 Kulturscheune,
		  Hauptstraße 38,
		  67374 Hanhofen
	 Ortsgemeinde Harthausen:
	 Stimmbezirk Nr.	 Wahlraum
	 301	 Tabakschuppen,
		  Hanhofer Straße 10, 			 

	 67376 Harthausen

	 Ortsgemeinde Römerberg:
	 Stimmbezirk Nr.	 Wahlraum
	 401	 Schulturnhalle Berghausen,
		  Gutenbergstraße 15,
		  67354 Römerberg
	 402	 Schulturnhalle Mechtersheim,
		  Schwarzwaldweg 3, 67354 Römerberg
	 403	 Rhein-Pfalz-Halle Heiligenstein,
		  Viehtriftstr. 108, 67354 Römerberg 
	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 

in der Zeit vom 31.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

	 Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist in 7 
Briefwahlbezirke eingeteilt: 

	 Briefwahl
	 Ortsgemeinde Dudenhofen:
	 Briefwahlbezirk Nr.	 Wahlraum
	 1010	 Bürgerhaus EG,
		  Konrad-Adenauer-Platz 4,
		  67373 Dudenhofen
	 1020	 Bürgerhaus OG,
		  Konrad-Adenauer-Platz 4,
		  67373 Dudenhofen
	 Ortsgemeinde Hanhofen:
	 Briefwahlbezirk Nr.	 Wahlraum
	 2010	 Gemeindehaus Hanhofen,
		  Hauptstraße 38,
		  67374 Hanhofen
	 Ortsgemeinde Harthausen:
	 Briefwahlbezirk Nr.	 Wahlraum
	 3010	 Bürgerhaus UG,
		  Konrad-Adenauer-Platz 4,
		  Dudenhofen
	 Ortsgemeinde Römerberg:
	 Briefwahlbezirk Nr.	 Wahlraum
	 4010	 Schulturnhalle Berghausen,
		  Gutenbergstraße 15, Römerberg
	 4020	 Schulturnhalle Mechtersheim,
		  Schwarzwaldweg 3, Römerberg
	 4030	 Rhein-Pfalz-Halle Heiligenstein,
		  Viehtriftstr. 108, Römerberg 
	 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-

wahlergebnisses um 13.00 Uhr zusammen. 
3.	 Jede/Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er 
eingetragen ist. 

	 Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichti-
gung und ihren Personalausweis -Unionsbürger: einen gül-
tigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubrin-
gen. 

	 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden; ggf. wird die Wahlbenachrichtigung für eine etwaige 
Stichwahl an die Wahlberechtigten zurückgegeben.

4.	 Wahl zum Deutschen Bundestag
	 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

	 Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme.

	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
	 a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerberinnen und Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 
des Kennworts und rechts von dem Namen jeder Bewer-
berin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeich-
nung,

	 b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
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nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

	 Die Wählerin/Der Wähler gibt die Erststimme in der Weise 
ab, dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerbe-
rin/welchem Bewerber sie gelten soll, und die Zweitstimme 
in der Weise, dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.

	 Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

5.	 Kommunalwahl 
 	 Gleichzeitig mit der Bundestagswahl wird im Rhein-Pfalz-

Kreis die/der Landrätin/Landrat gewählt.
	 Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten 

die Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel, in dem die 
Bewerberinnen und Bewerber unter Angabe des Familien-
namens, Vornamens, Berufes oder Standes und des Wohn-
ortes mit Postleitzahl aufgeführt sind. Die Wählerinnen und 
Wähler haben eine Stimme. Sie geben diese in der Weise 
ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre Stimme geben 
wollen. Erhält bei der Wahl keine Bewerberin und kein Bewer-
ber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet eine 
Stichwahl am 

	 Sonntag, dem 16. März 2025
	 von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.
	 Ist nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden, erhal-

ten die Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel mit der 
Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufes oder 
Standes und des Wohnortes mit Postleitzahl der Bewerberin 
oder des Bewerbers. Sie geben ihre Stimme in der Weise 
ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, ob sie mit "Ja" 
oder mit "Nein" abstimmen. Erhält die Bewerberin oder der 
Bewerber bei der Wahl nicht die erforderliche Mehrheit an 
"Ja"-Stimmen, wird nach öffentlicher Aufforderung zum Ein-
reichen neuer Wahlvorschläge die Wahl wiederholt. Den Tag 
der Wiederholungswahl setzt die Aufsichtsbehörde fest. 

	 Die Wählerin/Der Wähler faltet in der Wahlkabine den Stimm-
zettel entsprechend der Vorfaltung für jede Wahl so, dass 
bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen 
können, wie gewählt wurde, und legt die/den Stimmzettel in 
die Wahlurne, sobald der Wahlvorsteher dies gestattet. 

6.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

7.	 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Bundes-
tagswahl haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

	 a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder  

	 b)	 durch Briefwahl 
	 teilnehmen.
	 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kom-

munalwahl haben, können an der Kommunalwahl nur durch 
Briefwahl teilnehmen.

	 Die Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hinweise 
und den Wegweiser für die Briefwahl auf den Merkblättern 
zur Bundestagswahl und zur Kommunalwahl zu beachten, 
um im Wege der Briefwahl gültig zu wählen. 

	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag und einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

8.	 Jede/Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder 
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bun-
deswahlgesetzes, § 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Kommunal-
wahlgesetzes). 

	 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe der Stimme gehindert sind, 
können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

9.	 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
Dudenhofen, 10.02.2025
gez. Silke Schmitt-Makdice
Bürgermeisterin und Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin

des Wahlkreises 207 "Neustadt - Speyer"
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge

für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
am 23. Februar 2025

Auf Grund des § 26 Absatz 3 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes 
(BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91) in Verbindung mit § 38 
der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) geändert worden ist, 
diese wiederum zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 283), gebe ich die 
vom Kreiswahlausschuss in der Sitzung am 24.01.2025 für die 
Wahl des 21. Deutschen Bundestages im Wahlkreis 207 "Neu-
stadt - Speyer" zugelassenen Kreiswahlvorschläge bekannt. 
Zugelassene Kreiswahlvorschläge 
Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge 
ergibt sich aus § 30 Absatz 3 BWG. Die Bewerberinnen und 
Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen sind nachstehend in der 
in § 36 Absatz 4 in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Satz 2 BWO 
vorgeschriebenen Form aufgeführt.
Nr.	 Kreiswahlvorschlag
	 - Bewerber/-in
1 	 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
	 Mackensen-Geis, Isabel Larissa
	 Bundestagsabgeordnete 
	 Geboren: 1986, Schwetzingen
	 67098 Bad Dürkheim
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2 	 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
	 Steiniger, Johannes Eberhard
	 Bundestagsabgeordneter
	 Geboren: 1987, Bad Dürkheim
	 67098 Bad Dürkheim 
3 	 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
	 Khan, Misbah Sabeen
	 Politikerin, MdB
	 Geboren: 1989, Karachi
	 67149 Meckenheim
4	 Freie Demokratische Partei (FDP)
	 Hofmann, Bianca Maria Anna
	 Dipl.-Kauffrau
	 Geboren: 1967, Neckarsulm
	 67346 Speyer
5 	 Alternative für Deutschland (AfD)
	 Stephan, Thomas 
	 Selbständiger Versicherungskaufmann
	 Geboren: 1970, Neustadt an der Weinstraße
	 67454 Haßloch 
6 	 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
	 Priwe, Michael
	 Beamter
	 Geboren: 1971, Flensburg
	 67354 Römerberg 
7 	 Die Linke (Die Linke) 
	 Koch, David Christopher
	 Gewerkschaftssekretär
	 Geboren: 1984, Wittlich
	 67663 Kaiserslautern
8 	 ---
9 	 --- 
10 	 Volt Deutschland (Volt)
	 Ruffer, Sascha
	 Data Analyst
	 Geboren: 1994, Neustadt an der Weinstraße
	 67454 Haßloch
11 	 --- 
12 	 --- 
13 	 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) 
	 Hirt-Neumann, Elke Susanne
	 Diplom-Sozialpädagogin
	 Geboren: 1963, Mannheim-Neckarau
	 67273 Bobenheim am Berg

14 	 Bündnis Sahra Wagenknecht -
	 Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) 
	 Weilacher, Fritz Werner
	 Musiklehrer
	 Geboren: 1949, Ludwigshafen
	 67475 Weidenthal
Speyer, den 28.01.2025
gez. Stefanie Seiler
Oberbürgermeisterin und
Kreiswahlleiterin

Mitteilungen der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
Sprechstunden:
Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice
während der Dienststunden und nach Vereinbarung
im Rathaus Dudenhofen, Zimmer 62, III. OG,
Tel. 06232 656-162

Erster Beigeordneter Franz Zirker
nach Vereinbarung
Tel. 0157 84942265, E-Mail: franz.zirker@vgrd.de

Geschäftsbereich:
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 
(Ausnahme: Bauangelegenheiten Feuerwehr-Standorte)

Beigeordneter Manfred Hook
nach Vereinbarung
Tel. 0151 11024437, E-Mail: manfred.hook@vgrd.de
Geschäftsbereich:
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
(Ausnahme: Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz)

Beigeordneter Günter Gleixner
nach Vereinbarung
Tel. 0157 85106721, E-Mail: guenter.gleixner@vgrd.de

Büroleiter
Christian Schreiner
nach Vereinbarung
Tel. 06232 656-163, E-Mail: christian.schreiner@vgrd.de

Behindertenbeauftragter der VGRD
Siegfried Pusch
nach Vereinbarung
Tel. 0152 28666966

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen

 Singen 
mit der Liedertafel Dudenhofen 
Die VHS und der Gesangverein „Liedertafel“ 

 laden zum Singen  
von    Volksliedern und alten Schlagern 

mit  Musikbegleitung  ein.

 Alle, die gerne singen, sind herzlich eingeladen. 

Termin: Freitag, 21. Februar 2025,
Neuer Beginn: 16.00 Uhr, im Sängerheim Dudenhofen

Nächster Termin: 21. März 2025

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen

Info zum Programmheft:
Programmhefte liegen in beiden Rathäusern zum Mitnehmen 
aus. Kursangebote finden Sie auch online auf der Homepage 
der KVHS: www.vhs-rpk.de
Anmeldungen für alle Kurse und Vorträge:
bevorzugte Anmeldung Online unter: www.vhs-rpk.de

oder:
Sachbearbeiterin der Außenstelle Römerberg-Dudenhofen:
Frau Jasmin Münzer
Tel. 06232 656-142 | E-Mail: VHS@vgrd.de
Sprechzeiten: Di. und Fr., 8.30 - 12.00 Uhr

Örtliche Leitung:
Römerberg:
Frau Sigrid Ellenberger
Tel. 0172 4463638 | E-Mail: sigrid.ellenberger@vgrd.de
Dudenhofen: 
Frau Marita Detzner
Tel. 06232 621802 | E-Mail: marita.detzner@vgrd.de
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Klimaschutz

Kostenlose Energiesprechstunde
  für Bürgerinnen und Bürger   
 der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen   
 Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen bietet eine kostenlose und neutrale Energiesprechstunde als 
  EnergieSTARTberatung für Endverbraucher an. 
   
  Die kostenlose Erstberatung erfolgt ehrenamtlich durch einen unabhängigen Fachberater ! 
   
 Inhalt der kostenlosen Energiesprechstunde: 
· Wie gehe ich eine Sanierung meiner Immobilie am besten an? 
· Was ist ein Sanierungsfahrplan? 
· Welche Wärmedämmung ist für meine Immobilie sinnvoll?
· Erneuerbare Energien im Privathaushalt
· Gibt es Fördermittel und wie erfülle ich die aktuelle Gesetzgebung beim Heizungsaustausch?

 Das Ziel des persönlichen Gesprächs ist Ihnen einen grundsätzlichen Einblick zugeben in: 
· die aktuelle Gesetzgebung
· die Möglichkeiten Energie einzusparen und
· die Optionen der Förderprogramme zu benennen.

Bei dieser 30-minütigen Einzelberatung durch Herrn Dipl.-Ing. (FH) Peter Hildenbrand erhalten Sie erste grundsätz-
liche Informationen über energetische Sanierungsmöglichkeiten rund um Ihr Zuhause. 

Die  Beratungsgespräche finden nur nach   *vorheriger Terminvereinbarung   statt: 

 Wann: Mittwoch, den 19.02.2025 von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr* 
 Mittwoch, den 19.03.2025 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr*

  Wo:      Bürgermeisteramt Römerberg, Am Rathaus 3 , Römerberg – OT. Heiligenstein

 Berater:   Peter Hildenbrand 
   
 Zur   Terminvereinbarung erreichen Sie die Klimaschutzmanagerin Stefanie Kuß telefonisch unter  
 06232 / 656-273 oder per E-Mail unter   energiesprechstunde@vgrd.de   

  Bitte benennen Sie bei der Anmeldung das Beratungsthema 

  Folgende Unterlagen sind für die EnergieSTARTberatung in der Energiesprechstunde hilfreich:    

· Gebäudepläne wie Grundrisse, Lagepläne, Ansichten, Fotos 
· eventuell Rechnungen oder Lieferscheine von bereits durchgeführten Maßnahmen
 (Bsp.: Heizungsanlage oder Fenster)

 Kurz:   Alle nützlichen Unterlagen oder Informationen, womit sich der Berater ein Bild vom betreffenden Objekt 
machen kann.   
 

Klima- / Umwelt- und Naturschutz
in unserer Verbandsgemeinde
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Hier wird Ihnen geholfen�
Zu verschenken
2 Lattenroste 1 x 2 m
2 Matratzen 1 x 2 m
in gutem Zustand
Zur Abholung in Harthausen
Tel. 06344 9391682

Mitteilung Ihres Fundbüros:
Sie vermissen etwas?
Gerne können Sie sich auf der Homepage der Verbandsge-
meinde Römerberg-Dudenhofen über die aktuellen Fundsachen 
informieren. 
Bitte gehen Sie hierzu auf unsere Homepage: www.vgrd.de. Hier 
folgen Sie dann dem Menüpunkt Service und anschließend 
"Fundsachen & Versteigerung". 
Falls die Möglichkeit besteht, dass es sich um Ihr Eigentum han-
deln könnte, setzen Sie sich bitte mit den Mitarbeiter*innen im 
Bürgerbüro unter folgender Telefon-Nr. 06232-6560 oder per 
E-Mail: fundbuero@vgrd.de in Verbindung.

Bürgerservice - Gemeindebriefkästen für 
Post an die Verbandsgemeindeverwaltung 
Römerberg-Dudenhofen
Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre an die 
Verwaltung gerichtete Post in die Gemeindebriefkästen einzu-
werfen. Die Gemeindebriefkästen werden regelmäßig geleert 
und befinden sich in:
-	 Dudenhofen:
	 Konrad-Adenauer-Platz 6, Rathaus (links vor dem Gebäude)
-	 Hanhofen:
	 Hauptstraße, am ehemaligen Gemeindehaus
-	 Harthausen:
	 Raiffeisenstraße, an der Karl-Hufnagel-Grundschule
-	 Römerberg:
	 Berghausen:
	 Berghäuser Str. 48, am ehemaligen Bürgermeisteramt
	 Heiligenstein:
	 Am Rathaus 4, Rathaus Heiligenstein
	 Mechtersheim:
	 Mechtersheimer Str. 39, am Feuerwehrgerätehaus

Mitteilungen der Kreisverwaltung

Mitteilungen der Kreisverwaltung -
Kontakt
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis�  Tel. 0621 5909-0
Europaplatz 5,
67063 Ludwigshafen
www.rhein-pfalz-kreis.de

Gleichstellungsbeauftragte
des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Kornelia Tildmann� Tel. 0621 5909-3450
im Kreishaus Ludwigshafen, 
Europaplatz 5

Fachberatung und
Vermittlung Kindertagespflege
Zi. 134,
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Südlicher Landkreis
Sabine Asal-Frey� Tel. 0621 5909-1340
sabine.asal-frey@rheinpfalzkreis.de

Senioren in der Verbandsgemeinde

Fotofreunde 60+ Römerberg-Dudenhofen

Nachbarschaftshilfe Dudenhofen

Sie möchten
sich in der Gemeinde

mit einbringen
und hilfsbedürftige

Menschen
unterstützen?

- Einkaufen, Gesellschaft
 leisten, zu Arztbesuchen 
 begleiten u.v.m.
- Die Tätigkeiten sind 
 vielfältig & individuell
- Ausgenommen sind
 Reinigungsarbeiten
 sowie Gartenarbeiten
- Sie erhalten eine 
 Aufwandsentschädigung 
 von 7,– EUR / Stunde

Wir suchen 
EHRENAMTLICHE HELFER*INNEN

für eine Nachbarschaftshilfe in Dudenhofen

Weitere Informationen bei:
Sabrina Rech

Gemeindeschwester
Mobil: 0151/22897861
Christiane Wingerter
Mobil: 0170/5478825

AMTSBLATT –
Immer bestens informiert!
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Pflegeberatung in der Verbandsgemeinde 
Römerberg-Dudenhofen
Der Pflegestützpunkt Schifferstadt bietet Ihnen an jedem 1. und 
3. Donnerstag im Monat von 11.00 - 12.30 Uhr eine kostenlose 
und neutrale Beratung rund um das Thema Pflege in den 
Räumen der Verbandsgemeinde an.
Die Bürger/innen haben somit die Möglichkeit, sich ortsnah zu 
informieren. Betroffene und deren Angehörige, die sich zu 
Fragestellungen rund um Hilfen im Alter, bei Krankheit und 
Behinderung und die damit verbundenen Sozialleistungen 
informieren wollen, können die Sprechstunde aufsuchen.
Jeden 1. Donnerstag im Monat in Dudenhofen, Raum 60, 
3. OG, im Rathaus der VG Römerberg-Dudenhofen.
Jeden 3. Donnerstag im Monat in Römerberg (Heiligenstein), 
Besprechungszimmer im 1. OG des Rathauses der VG.
Das Büro des Pflegestützpunktes ist von Montag - Freitag, von 
08.00 - 16.00 Uhr, erreichbar.
Weitere Termine und Hausbesuche sind gerne nach Absprache 
möglich.
Pflegestützpunkt Schifferstadt
Kirchenstraße 16, 67105 Schifferstadt
Telefon: 06235/45875-66 oder -65

Gemeindeschwester plus�
des Rhein-Pfalz-Kreises
Das kostenlose Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot der Gemeindeschwester plus 
richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die 
noch selbstständig leben und nicht auf Pflege angewiesen 
sind, die sich aber gleichzeitig Unterstützung und Beratung 
wünschen.
Die Gemeindeschwestern erkennen bei ihren Hausbesu-
chen frühzeitig Bedarfe und Risiken und können entspre-
chend gegensteuern.
Sie tragen damit entscheidend dazu bei, dass Seniorinnen 
und Senioren länger zuhause leben und sich ihre Selbst-
ständigkeit erhalten können.
Darüber hinaus ist es Aufgabe der Gemeindeschwes-
terplus, bei entsprechendem Bedarf neue Angebote anzu-
regen und zu initiieren und in Zusammenarbeit mit weite-
ren Akteuren in den Verbandsgemeinden die Entwicklung 
gesundheits- und selbstständigkeitsfördernder Infrastruk-
turen voranzutreiben.
Die Gemeindeschwesterplus führt selbst keine pflegeri-
schen Tätigkeiten aus, kann jedoch bei Fragen rund um 
das Thema Pflege Kontakt zum Pflegestützpunkt herstel-
len.
Wenn Sie Kontakt zur Gemeindeschwester plus aufneh-
men möchten, erreichen Sie Frau Sabrina Rech unter der 
Telefonnummer: 0151/22897861 oder 0621/59092021.

Vereine in der Verbandsgemeinde

DRK-Ortsverein�
VG Römerberg-Dudenhofen e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
des DRK-Ortsverein VG Römerberg-Dudenhofen e.V.
am Donnerstag, 12.03.2025, um 19.00 Uhr, im Vereinsheim 
des MGV Concordia, Berghäuser Str. 48 in 67354 Römerberg

Tagesordnung
Top 1	 Begrüßung
Top 2	 Verlesen des letzten Protokolls
	 der Mitgliederversammlung vom 29.08.2024
Top 3	 Bericht der Vorstandschaft
Top 4	 Tätigkeitsberichte der Gemeinschaften

	 a.	 Bereitschaft; Blutspende; Ausbildung
	 b.	 Wasserwacht Hallenbad + Badesee
	 c.	 Sozialarbeit
	 d.	 Stundentafel
Top 5	 Kassenbericht
Top 6	 Bericht der Revisoren
Top 7	 Entlastung der Vorstandschaft 
Top 8	 Vorstellung, Diskussion und Genehmigung des Haus-

haltsplanes 2025
Top 9	 Sachstand: Aktuelle Infos zum Vereinsheim; Diskussion
Top 10	 Verschiedenes (Anträge, Termine, Sonstiges)
Es wird gemäß § 19 Abs. 4 der Satzung vom 12.03.2018 aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäß ein-
berufene Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig ist.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Die Vorstandschaft

Schulnachrichten, Kita
und sonstige Bildungseinrichtungen

Elternlotsendienst
vom 17.02. bis 21.02.2025

Dudenhofen: https://xoyondo.com/dp/oRfjGdt9XbQAf8n
Harthausen: Kohler / Beck

Kleider- und Spielzeugbasar
Kita St. Pankratius
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Kinderfasching Kath. Kita St. Pankratius

Jugendforum

Jugendpflege
Hannes Nord
(Tel. 06232 850481)
juz-roemerberg@web.de)
Montag - Donnerstag (09.00 - 15.00 Uhr)
Jugendtreff, Feuerwehrgerätehaus
Mechtersheimer Str. 39 | 67354 Römerberg

Stina Dezatkins
(Tel. 06232 656-238 oder 01525 4606860)
stina.dezatkins@vgrd.de
Rathaus Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6 | 67373 Dudenhofen

Büchereien

KÖB Bücherei St. Gangolf�
Raiffeisenstraße 12 | 67373 Dudenhofen
Tel. 06232 6580313
E-Mail: koeb.dudenhofen@bistum-speyer.de

Öffnungszeiten:
Sonntag, 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch, 16.30 - 18.30 Uhr
- an Feiertagen geschlossen -
7 Tage / 24 Stunden:
www.bibkat.de/dudenhofen

Aktuelle Medien-Vielfalt:
-  Neue Spiele, Bücher, Filme und TONIES
-  Für Große und Kleine
-  Kostenfreie Ausleihe

KÖB Bücherei St. Sigismund
Heiligensteiner Str. 28 | 67354 Römerberg
Öffnungszeiten:
Donnerstag	 16.00 - 17.30 Uhr
Sonntag	 10.00 - 11.30 Uhr
buecherei-heiligenstein@gmx.de

Mediathek Römerberg
Leiterin Anna-Maria Lenz
Berghäuser Str. 38 b | 67354 Römerberg
Tel. 06232 683737 | Fax 06232 683484
mediathek-roemerberg@t-online.de
www.mediathek-roemerberg.de
Öffnungszeiten:
Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch	 10.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 	 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag	 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 	 10.00 - 13.00 Uhr

Spielenachmittag
für Senioren 
Am 13. Februar 2025 kann wieder 
in geselliger Runde bei Kaffee und 
einem Schwätzchen gespielt 
werden. 
Wir wünschen viel Spaß!
Bleiben Sie spiele- und 
lesefreudig!

Bilderbuchkino�
für Kinder ab 4 Jahren
Manches liegt verborgen, tief 
in der Erde oder auch in uns 
selbst.
Einfühlsam mit vielen Beispie-
len aus der Natur hilft ein Groß-
vater seinem Enkel das Verbor-
gene in sich selbst zu finden. 
Ein wunderschönes Bilderbuch 
über Verständnis und Liebe.
Bleibt (vor)lesefreudig!

Lesestunde mit Anna
Am 20. Februar 2025 stellt 
Anna von ABC Annas Buchla-
den das nächste wunder-
schöne Werk vor.
Für alle Literatur- und Buchfans 
eine Gelegenheit, um sich in 
geselliger Runde begeistern zu 
lassen!
Bleibt lesefreudig!

Blinddate mit einem Buch
Die Aktion "Blinddate mit einem Buch" ist wieder angelaufen!
Das Genre haben wir für Sie auf dem Buch notiert, der Rest bleibt 
eine Überraschung.
Wir wünschen viel Spaß und wunderschöne neue Erfahrungen 
bei Eurem Date! Bleiben Sie lesefreudig!
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Vorlesestunde für Grundschüler
Harry hat es zum berühmten Hogwarts-Express geschafft und 
das mystische Gleis 9 3/4 erreicht.
Und wir haben endlich seinen besten Freund kennen gelernt, 
inklusiver seiner ganzen rothaarigen Familie!
Definitiv eine der besten Zugfahrten aller Zeiten für Harry.
Wenn Ihr wissen möchtet, wir Harry sich in seinen ersten tagen 
in Hogwarts einlebt, meldet Euch zu unserer nächsten Vorlese-
stunde an und bringt Eure Freunde mit!
Wir versprechen, es wird magisch! Bleibt lesefreudig!

Kamishibai-Vorlesestunde
Mama Ente vermisst ein Küken.
Auf der Suche nach dem Ausreißer zeigen ihre Küken ihr alle ihre 
Lieblingsplätze. 
Und Mama Ente ist entsetzt.
Langsam muss sie sich der Erkenntnis stellen, dass Ihre Küken 
inzwischen flügge geworden sind.
Gestern brauchten die Küken noch bei  allem Hilfe, heute entde-
cken sie die Welt.
Für alle "ich-kann-das-schon-Kinder" und die Kinder, die es bald 
werden. Bleiben Sie (vor)lesefreudig!

Jahresbeitrag
Wissen Sie schon, dass der Jahresbeitrag für Senioren und 
ermäßigte Personen nur 6 Euro beträgt? Sagen Sie einfach an 
der Theke Bescheid, wenn die Jahresgebühr wieder fällig wird.
Wenn Sie eine Email-Adresse hinterlegt haben, werden Sie sogar 
per Mail an den Ablauf der Jahresgebühr erinnert.
Und da es kein Abonnement ist, können Sie sich so jedes Jahr 
aufs Neue entscheiden, ob Sie die Mediathek weiterhin nutzen 
möchten.
Übrigens können Sie die Mitgliedschaft auch verschenken. Gut-
scheine gibt es an der Theke.
Kinder können übrigens erst ab der 1. Klasse angemeldet werden 
und können ausschließlich Kindermedien entleihen.
Bleiben Sie lesefreudig!

Kirchliche Nachrichten
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Donnerstag,	 13.02.2025,	 5. Woche im Jahreskreis
Dudenhofen	 08:00 Uhr	 Anbetung in der Kirche
Hanhofen	 18:30 Uhr	 Hl. Messe (J.H.)
Freitag,	 14.02.2025,	 HL. CYTILL (Konstantin), Mönch 

und HL. METHODUS, Bischof, 
Glaubensbote bei den Slawen, 
Schutzpatrone Europas

Dudenhofen	 18:30 Uhr	 Hl. Messe
		  zum Valentinstag (J.H.)
Mechtersheim 	 17:00 Uhr	 Rosenkranz und Andacht

Samstag,	 15.02.2025,	 5. Woche im Jahreskreis;
		  Marien-Samstag
Harthausen	 17:00 Uhr	 Hl. Messe mit Vorstellung
		  der Kommunionkinder (J.H.)
Heiligenstein	 17:00 Uhr	 Wortgottesfeier
		  mit Kommunion
		  (Hr. Radschuck)
Sonntag,	 16.02.2025,	 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Berghausen	 10:30 Uhr	 Hl. Messe als Gottesdienst Ma(h)l 

zwei mit Predigt von Pfrin. Beyerle 
(J.H. & Pfrin. Beyerle)

Dudenhofen	 10:30 Uhr	 Wortgottesfeier mit Kommunion 
(Fr. Kostov)

Mittwoch,	 19.02.2025,	 6. Woche im Jahreskreis
Dudenhofen	 16:00 Uhr	 Ev. Gottesdienst
		  in der Seniorenresidenz
Harthausen	 15:00 Uhr	 Ev. Gottesdienst
		  in der Seniorenresidenz
Donnerstag,	 20.02.2025	 6. Woche im Jahreskreis
Dudenhofen	 08:00 Uhr	 Anbetung in der Kirche

Am Samstag, dem 1. März 2025,
ist anlässlich

40 Jahre Strickkreis
um 17.00 Uhr ein Dankgottesdienst

in der Kath. Pfarrkirche in Harthausen.

Musikalisch wird der Gottesdienst vom
Kirchenchor unter Leitung von Andreas Senz begleitet.

Dazu herzliche Einladung!

Protestantische Kirchengemeinde
Dudenhofen�

Protestantische
Kirchengemeinde Dudenhofen

Sonntag, 	 16.02.2025
10.00 Uhr 	 Gottesdienst in Dudenhofen
	 (Ev. Kirche)
An dem Gottesdienst können Sie auch in Form einer Zoom-Vi-
deokonferenz teilnehmen. Bitte verwenden Sie dafür auf Ihrem 
PC oder Smartphone diesen Link:
https://us02web.zoom.us/j/85806703727
oder diesen QR-Code:�
Alternativ können Sie den Gottesdienst über Telefon 
mithören. Dazu wählen Sie diese Telefonnummer:	
+49 695 050 2596
Und geben nach Aufforderung diese Kennnummer/Meeting-ID 
über die Tastatur ein: 858 0670 3727
Mittwoch, 	 19.02.2025
	 Gottesdienste in den Seniorenresidenzen:
15.00 Uhr 	 Haus Theresa Harthausen
16.00 Uhr 	 St. Sebastian Dudenhofen

Protestantische Kirchengemeinde
Römerberg�

Friedenskirche
Mechtersheim
Schwegenheimer Straße
Pfarramt: Holzgasse 2
Tel. 0 62 32/8 37 75

SONNTAG, 16.02.
10.30 Uhr	 „Gottesdienst Ma(h)l 2“:
	 Ökumenischer Gottesdienst
	 mit Eucharistiefeier in der
	 Kath. Kirche Berghausen,
	 Pfrin. Beyerle u. Pfr. Henning
DIENSTAG,	 18.02.
08.30 Uhr
bis 12.00 Uhr	 Sprechzeit im Pfarramt
15.00 Uhr
bis 16.30 Uhr	 Konfirmandenkurs Gruppe 1
	 im Bonhoeffer-Haus Heiligenstein
MITTWOCH,	 19.02.
	 Sprechzeit entfällt 
DONNERSTAG, 20.02.
16.30 Uhr
bis 18.00 Uhr	 Konfirmandenkurs Gruppe 2
	 im Bonhoeffer-Haus Heiligenstein
SONNTAG, 	 23.02.
10.00 Uhr 	 Gottesdienst in der Friedenskirche Mechtersheim, 

Pfrin.Beyerle

Religiöse Gemeinschaften

Jehovas Zeugen in Römerberg,
Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen
Zusammenkunft im Königreichssaal
Iggelheimer Str. 12, Speyer
Donnerstag, 13. Februar 2025, 19.00 Uhr
Freitag, 14. Februar 2025, 19.00 Uhr
Zusammenkunft unter der Woche: "Unser Leben und Dienst als 
Christ" unter anderem mit dem Thema: "Schätze aus Gottes Wort" 
(Psalm 147 - 150)

Sonntag, 16. Februar 2025, 10.00 Uhr
Sonntag, 16. Februar 2025, 17.30 Uhr
Öffentlicher biblischer Vortrag: "Seinen Weg mit Gott zu gehen 
bringt Segen - jetzt und für immer" (Micha 4:1, 2, 5) anschließend 
Bibelstudium anhand des Themas: "Wie kannst du ewig leben?" 
(Johannes 6:40)

Die Gottesdienste werden auch per Videokonferenz übertragen. 
Weitere Hinweise und Informationen und das komplette Online-
angebot in Form von Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org.
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Sprechstunden
Bürgermeister Jürgen Hook
nach Vereinbarung unter� Tel. 06232 656-151
E-Mail: juergen.hook@vgrd.de
im Rathaus Dudenhofen, Zimmer 50, II. OG

Erster Beigeordneter Reinhard Burck
nach Vereinbarung unter� Tel. 06232 98566
E-Mail: reinhard.burck@vgrd.de
Geschäftsbereiche:
-	 Gemeindewerke Dudenhofen
	 (Elektroversorgungsunternehmen, Wasserwerk
	 und Wärmeversorgung)
-	 Friedhof

Beigeordneter Frank Heider
E-Mail: frank.heider@vgrd.de
Geschäftsbereiche: 
-	 Kindertagesstätten
-	 Grundschulen
-	 Vereine

Seniorenbeirat
Vorsitzender:
Manfred Hook� Tel. 0151 11024437
E-Mail: manfred.hook@vgrd.de

Stellvertreter:
Clemens Körner � Tel. 06232 990808
E-Mail: clemens@clemens-koerner.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Ortsgemeinde Dudenhofen

Einladung
zur 5. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

Dudenhofen am 13.02.2025
Beginn:	 18.45 Uhr
Sitzungsort:	 Bürgerhaus Dudenhofen
	 Konrad-Adenauer-Platz 4
	 67373 Dudenhofen

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1.	 Vorstellung des Abschlussberichtes 2021
	 durch den Vorsitzenden
2.	 Beschlussfassung zur Empfehlung über die Feststellung
	 der Bilanzsumme 2021 sowie der Entlastung
Mit freundlichen Grüßen
Lars Hoffmann
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Öffentliche Bekanntmachung
1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Dudenhofen
für das Jahr 2025 vom 05.12.2024
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in 
der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber
bisher 
Euro

veränderte 
um

Euro

nunmehr
festgesetzt auf 

Euro

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge 12.774.492 1.984.080 14.758.572

der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.758.481 813.150 13.571.631

der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 16.011 1.170.930 1.186.941

2. im Finanzhaushalt

der  Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen

221.981 1.170.930 1.392.911

die  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 502.340 -191.000 311.340

die  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.971.000 930.000 2.901.000

der  Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

-1.468.660 -1.121.000 -2.589.660

der  Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit

1.246.679 2.580.454 3.827.133

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung neu festgesetzt für
zinslose Kredite	 von bisher	 0 Euro auf� 0 Euro
verzinste Kredite	 von bisher	 1.468.660 Euro auf� 2.589.660 Euro
Zusammen	 von bisher	 1.468.660 Euro auf� 2.589.660 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungser-
mächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der bisherigen Kredite zur Liquiditätssicherung 
wird nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen
für Sondervermögen

Die bisherigen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für 
Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht geändert.

§ 6 Steuersätze
Die bisherigen Gemeindesteuersätze werden nicht geändert.
Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des 
Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeinde-
einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden 
nicht geändert. 

§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 38.383.808  
Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
2024 beträgt 38.855.340  Euro und zum 31.12. 2025 40.042.281  
Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen
Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 11 Altersteilzeit
Die bisherige bewilligte Altersteilzeit wird nicht geändert.
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§ 12 Leistungszahlungen
Die bisherigen Leistungszahlungen nach § 18 VKA TVöD für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden nicht geändert.
Ortsgemeinde Dudenhofen, den 05.12.2024
gez. Jürgen Hook, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 
(4) GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde 
zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung 
sind erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.02.2025 bis 
einschließlich 24.02.2025 im Rathaus der VG Römerberg-Du-
denhofen, Am Rathaus 4, 67354 Römerberg, Zimmer 89 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 (6) GemO eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Erlass 
der Haushaltssatzung für deren Gültigkeit von Anfang an unbe-
achtlich ist, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung gegenüber 
der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Dudenhofen, den 06.02.2025
gez. Jürgen Hook
Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Ortsgemeinde Dudenhofen,

Aufhebung des Bebauungsplans
„Süd Änderungsplan II und Erweiterungsplan I“

sowie Teilaufhebung der Bebauungspläne
„Süd Änderungsplan I und Erweiterungsplan I“

und „Süd - Änderung 9“
Hier:
- Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dudenhofen hat in seiner 
Sitzung am 05.12.2024 die Aufhebung des Bebauungsplans "Süd 
Änderungsplan II und Erweiterungsplan I" sowie die Teilaufhe-
bung der Bebauungspläne "Süd Änderungsplan I und Erweite-
rungsplan I" und "Süd - Änderung 9" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss wird hiermit 
bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) tritt die Aufhe-
bung des Bebauungsplans "Süd Änderungsplan II und 
Erweiterungsplan I" sowie die Teilaufhebung der Bebau-
ungspläne "Süd Änderungsplan I und Erweiterungsplan I" 
und "Süd - Änderung 9" in Kraft.
Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplans "Süd 
Änderungsplan II und Erweiterungsplan I" wird begrenzt:
·	 im Nordwesten:	 durch die südöstliche Grenze des Flurstücks 

Nr. 443 (Kilianstraße),
·	 im Osten:	 durch die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 

486 (Johann-Walter-Straße) sowie die westliche 
Grenze der südlich an die Johann-Walter-
Straße angrenzende Carl-Zimmermann- 
Straße, Flurstück Nr. 512/22,

·	 im Süden:	 durch die nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 
512/22 (Carl-Zimmermann-Straße) sowie die 
nördlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 477/3 
und 483/19,

·	 im Westen:	 durch die östlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 
475/6 475/10, 475/11, 475/16, 475/17, 475/18, 
475/19, 475/20, 475/23, 475/25, 483/19.

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanaufhebung umfasst die 
Flurstücke 477/2, 480/4, 481/22, 481/23, 482/2, 483/5, 483/8, 483/9, 
483/10, 483/11, 483/12, 483/13, 483/14, 483/15, 483/16, 483/20, 
483/21, 483/22, 483/23, 483/24, 483/25 und 484 vollständig.

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanteilaufhebung "Süd 
Änderungsplan I und Erweiterungsplan I" i.V.m. "Süd - Änderung 
9" wird begrenzt:
·	 im Norden:	 durch die südlichen Grenzen
		  der Flurstücke Nr. 483/20 und 483/21,
·	 im Osten:	 durch die westliche Grenze
		  des Flurstücks Nr. 486 (Johann-Walter-Straße),
·	 im Süden:	 durch nördlichen Grenzen
		  der Flurstücke Nr. 481/22 und 481/23,
·	 im Westen:	 durch die östlichen Grenzen
		  der Flurstücke Nr. 483/16 und 483/19.
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanaufhebung umfasst die 
Flurstücke 483/22 und 483/23 vollständig.

Die Geltungsbereiche sind zudem in den nachfolgenden Lage-
plänen abgebildet:

Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplans
"Süd Änderungsplan II und Erweiterungsplan I"

Geltungsbereich der Bebauungsplanteilaufhebung
"Süd Änderungsplan I und Erweiterungsplan I" i.V.m.

"Süd - Änderung 9"
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Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB werden die Aufhebungen bzw. Tei-
laufhebungen der Bebauungspläne mit der Begründung ab sofort 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen, 
im Rathaus Römerberg, Am Rathaus 4, 67354 Römerberg, 
Zimmer 75, während der Dienststunden oder nach telefonischer 
Vereinbarung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Auf den Dienstleistungsservice "Bauleitpläne online" auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenho-
fen unter www.vgrd.de wird hingewiesen. Die Aufhebung 
bzw. Teilaufhebung der Bebauungspläne mit der Begründung 
zum Plan kann dort im pdf-Format eingesehen und auch 
heruntergeladen werden

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der 
in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 
gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Gleiches gilt, wenn Fehler bei der Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. Bei der Geltendmachung ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen.
Sinngemäß wird auf § 24 Abs. 6 Satz 4 Gemeindeordnung ver-
wiesen, wonach Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht 
innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Dudenhofen, 04.02.2025
gez. Jürgen Hook, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Ortsgemeinde Dudenhofen,

Bebauungsplan „Süd - Kindertagesstätten“
Hier:
- Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dudenhofen hat in seiner 
Sitzung am 05.12.2024 den Bebauungsplan "Süd - Kindertages-
stätten" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) tritt der Bebau-
ungsplan "Süd - Kindertagesstätten" in Kraft.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Süd - Kindertages-
stätten" wird im Wesentlichen begrenzt:
·	 Im Nordwesten:	 durch die südöstliche Grenze des Flurstücks 

Nr. 443 (Kilianstraße),
·	 Im Norden:	 Durch die südliche Grenze des Flurstücks 

484,
·	 Im Osten:	 durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 

Nr. 484 und 486 (Johann-Walter-Straße),
·	 Im Süden:	 durch die nördliche Grenze des Flurstücks 

483/5 (Am Hinterweglein)
·	 Im Westen	 durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 

Nr. 482/2, 483/8, 483/11 und 483/12.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 
483/24 und 483/25 vollständig.

Der Geltungsbereich ist zudem im nachfolgenden Lageplan 
abgebildet:

Geltungsbereich des Bebauungsplans "Süd - Kindertagesstätten" 

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit der 
Begründung ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Römerberg-Dudenhofen, im Rathaus Römerberg, Am Rathaus 
4, 67354 Römerberg, Zimmer 75, während der Dienststunden 
oder nach telefonischer Vereinbarung zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 

Auf den Dienstleistungsservice "Bauleitpläne online" auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenho-
fen unter www.vgrd.de wird hingewiesen. Der Bebauungsplan 
mit der bunten Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen 
einschließlich der örtlichen Bauvorschriften und der Begrün-
dung zum Plan kann dort im pdf-Format eingesehen und 
auch heruntergeladen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in 
den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantra-
gen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 
gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Gleiches 
gilt, wenn Fehler bei der Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens gemäß § 13 a BauGB nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Sinngemäß wird auf § 24 Abs. 6 Satz 4 Gemeindeordnung ver-
wiesen, wonach Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht 
innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Dudenhofen, 04.02.2025
gez. Jürgen Hook, Ortsbürgermeister

Immer aktuelle Informationen!
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Öffentliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Ortsgemeinde Dudenhofen,

Bebauungsplan "Berghauser Straße 12"
Hier: 
- Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dudenhofen hat in seiner 
Sitzung am 05.12.2024 den Bebauungsplan "Berghauser Straße 
12" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) tritt der Bebau-
ungsplan "Berghauser Straße 12" in Kraft.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Berghauser Straße 
12" wird im Wesentlichen begrenzt: 
· im Norden:	 durch die südliche Grenze des Flurstücks Nr. 1135,
· im Osten:	 durch die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 999/5 

(Berghauser Straße),
· im Süden:	 durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 

1126/2 und 1126/3, 
· im Westen:	 durch eine Linie von der südöstlichen Ecke des 

Flurstücks Nr. 1134 bis zum rechtwinkligen Auftref-
fen auf der nördlichen Grenze des Flurstücks 
1126/2.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstü-
cke 1129/2, 1129/3 und 1133/2 vollständig und die Flurstücke Nr. 
1129/1 sowie 1133/1 teilweise.

Der Geltungsbereich ist zudem im nachfolgenden Lageplan 
abgebildet:

Geltungsbereich des Bebauungsplans "Berghauser Straße 12"

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit der 
Begründung ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Römerberg-Dudenhofen, im Rathaus Römerberg, Am Rathaus 
4, 67354 Römerberg, Zimmer 75, während der Dienststunden 
oder nach telefonischer Vereinbarung zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 

Auf den Dienstleistungsservice "Bauleitpläne online" auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenho-
fen unter www.vgrd.de wird hingewiesen. Der Bebauungsplan 
mit der bunten Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen 
einschließlich der örtlichen Bauvorschriften und der Begrün-
dung zum Plan kann dort im pdf-Format eingesehen und 
auch heruntergeladen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in 
den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantra-
gen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 
gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Gleiches 
gilt, wenn Fehler bei der Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens gemäß § 13 a BauGB nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Sinngemäß wird auf § 24 Abs. 6 Satz 4 Gemeindeordnung ver-
wiesen, wonach Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht 
innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Dudenhofen, 04.02.2025
gez. Jürgen Hook
Ortsbürgermeister

Sonstige Mitteilungen

Offener Kanal Speyer�
Dudenhofen im OFFENEN KANAL 
Unverbindliche voraussichtliche Sendedaten
Rückblick 2005. Zydeco Alligators am 4. Feb-
ruar 2005 im Bürgerhaus Dudenhofen mit 
dem SPD-Ortsverein im Bürgerhaus Dudenhofen gekürzte 
Sendeversion. Länge: 58.10 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 18.00 - 18.59 Uhr
Rückblick 2015. SIXPACK am 27. Januar 2015 im Bürgerhaus 
Dudenhofen. CLIP. Länge: 3.56 Minuten.
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 18.59 - 19.03 Uhr
Rückblick 2015. Neugeborenenempfang der Ortsgemeinde 
Dudenhofen am 05. Februar 2015 in der Festhalle Dudenho-
fen. CLIP. Länge: 3.30 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 19.03 - 19.07 Uhr
Rückblick 2015. Bunte Märchenwelt. Faschingsveranstal-
tung in der Senioren-Residenz St Sebastian in Dudenhofen 
am 07. Februar 2015. Länge: 60.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 19.07 - 20.07 Uhr
Rückblick 2015. Kita Kunigunde und KITA Naseweis beim 
Faschingstreiben vor dem Rathaus in Dudenhofen am 
Schmutzigen Donnerstag, dem 12. Februar 2015. CLIP. 
Länge: 3 00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.07 - 20.10 Uhr
Rückblick 2015. Rob Tognoni in Concert am 15. Februar 2015 
im Bürgerhaus Dudenhofen. CLIP. Länge: 3 00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.10 - 20.13 Uhr
Rückblick 2015. CDU - Heringsessen am 20. Februar 2015 
im Bürgerhaus Dudenhofen. CLIP. Länge: 3.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.13 - 20.16 Uhr
Rückblick 2015. Die Verbandsgemeinde fastet!
40 Tage Fastenaktion. Wiegen der Teilnehmer am Samstag, 
dem 21. Februar 2015 im Bürgerbüro Dudenhofen. CLIP. 
Länge: 3.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.16 - 20.19 Uhr
Rückblick 2015. 13. Kreativtage vom 6. - 8. März 2015 in der 
Festhalle Dudenhofen. CLIP. Länge: 5.50 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.19 - 20.25 Uhr
Rückblick 2015. Empfang zum 60. Geburtstag von Peter 
Eberhard dem Bürgermeister der Ortsgemeinde Dudenhofen 
in der Festhalle am 15. März 2015. CLIP. Länge: 8.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.25 - 20.33 Uhr
Rückblick 2015. Das Musical JONA mit dem Kinderchor des 
MGV Heiligenstein am Freitag, 20. März 2015, in der Katho-
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lischen Pfarrkirche Heiligenstein. CLIP. Länge: 4 00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.33 - 20.37 Uhr
Rückblick 2015. Dreck-Weg-Tag 2015 in der Ortsgemeinde 
Dudenhofen am Samstag, dem 21. März, mit Abschluss im 
Bauhof. Länge: 22.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 15.02.2025, 20.37 - 21.00 Uhr
LoefflerBenno@gmail.com

Unsere Senioren

Gemeindeschwester plus

Vereinsmitteilungen

Schülerjahrgang 1946/1947 
Jahrgangstreffen am 26. Februar 2025

Am Mittwoch, dem 26. Februar 2025, treffen
wir uns um 15.00 Uhr am Festplatz in Dudenhofen 

und fahren mit dem Auto
zum gemütlichen Beisammensein
zur Gaststätte „Zum Schwanen“
in Weingarten, Hauptstraße 80.

Rückfragen und Auskünfte sind unter Tel. 94731
Tel. oder 06205 13894 zu erhalten.

GEMEINSAM – Stark für unsere Region!

Grüne OV Dudenhofen

Chorgemeinschaft Dudenhofen
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Kolpingfamilie-Senioren
Dudenhofen e.V.
Geselliges Treffen
Die Kolpingseniorinnen und -senioren sind zum gesel-

ligen Treffen am Donnerstag, 20. Februar 2025, von 15.00 - 18.00 
Uhr, in Zürker´s Hofschänke recht herzlich eingeladen.
Den Nachmittag wollen wir mit einem gemeinsamen Essen 
abschließen. Gäste sind stets willkommen.
"Treu Kolping!" – Die Vorstandschaft

Spargel- und Gartenbauverein�
Dudenhofen e.V.
Einladung
Liebe Gartenfreunde,
der Spargel- und Gartenbauverein Dudenhofen e. V. lädt ein zum
offenen Stammtisch am Donnerstag, dem 20.02.2025.
Unter dem Motto: „Unsere Mitglieder stellen ihre Betriebe 
vor“, besichtigen wir dieses Mal den Betrieb von Thomas Beck 
auf dem Spargelhof Beck in der Harthäuser Straße 1, in Duden-
hofen. Hierzu treffen wir uns um 16.30 Uhr auf dem Spargelhof 
von Thomas Beck. Er bringt uns den Anbau und die Verarbeitung 
von Feldsalat in seinem Betrieb näher. Thomas Beck zeigt uns 
den täglichen Ablauf in der Halle, wie der Feldsalat vom Feld 
ankommt und für den Verkauf gewaschen und verpackt wird.
Nach der Besichtigung treffen wir uns um 18.00 Uhr im Restau-
rant „Schwarzer Gockl“ in Dudenhofen und lassen den Abend 
bei Essen, Trinken und guten Gesprächen, ausklingen.
Wer nicht zum Spargelhof Beck mitgehen will, kann auch direkt 
um 18.00 Uhr zum Schwarzen Gockl kommen!
Alle Mitglieder, Freunde sowie Garteninteressierte sind hierzu 
herzlich eingeladen.
Über zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft.

Tennisclub Dudenhofen e.V.�
Einladung zum 17. Skatturnier des Tennisclubs 
Dudenhofen am 08.03.2025, um 13.00 Uhr im 
Clubheim des Tennisclubs, Schillerstraße  70, 
in  Dudenhofen
Wir möchten alle skatbegeisterten Bürgerinnen 
und Bürger der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen zu 
unserem 17. Skatturnier einladen.
Startgeld:	 10,– €
Spielmodus:	 es werden 2 Durchgänge à 27/36 Spiele nach den 

Regeln des DSKV gespielt; verlorene Spiele 
werden mit 0,50 € für die Turnierkasse berechnet.

In der Pause:	 Kaffee und Kuchen
Danach:	 gemütliches Beisammensein mit Abendessen 

(Teilnehmer bitte vorher anmelden)
Wir bitten alle Teilnehmer, sich um 12.45 Uhr einzufinden, damit 
wir pünktlich loslegen können.
Alle Spieler gewinnen einen Preis!
Es wird ein Preistisch mit wertvollen Preisen aufgebaut, von dem 
sich jeder Spieler in der Reihenfolge seiner Platzierung einen 
Preis nehmen darf.
Anmeldungen bitte bis zum 06.03.2025.
Turnierleitung: Rolf Hegmann, Tel. 06232/92959
E-Mail: skat-tcd@t-online.de
Kiebitze und Skatbegeisterte sind wie immer recht herzlich will-
kommen! Wir spielen immer Mittwochs in der ungeraden Woche 
und beginnen pünktlich um 19.00 Uhr.
Nächster Spielabend im Clubheim des Tennisclubs ist der 
12.02.2025 und der 26.02.2025.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen allen 
Teilnehmern: Gut Blatt!

Verein für Heimatgeschichte und -kultur 
Dudenhofens e.V.
Einladung zur Besichtigung der Bellheimer Brauerei
am 27. Februar 2025
Der Verein für Heimatgeschichte und -kultur Dudenhofens lädt 
sehr herzlich alle Mitglieder und Interessierte zu einer Besichti-
gung der Bellheimer Brauerei ein.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 27. Februar 2025, 
statt. Die Führung in Bellheim beginnt um 16.00 Uhr. 
Nach der Führung wird zu einem Imbiss mit Getränken aus der 
Brauerei eingeladen.
Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Bellheimer Souvenir.
Aus Sicherheitsgründen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
können Personen mit Gehhilfen und stärkeren Gehbeeinträchti-
gungen nicht teilnehmen.
Die Kosten für Führung, Imbiss und Getränken sowie Hin- und 
Rückfahrt mit dem Bus betragen 32,– Euro.
Abfahrt ist um 15.20 Uhr mit Treffpunkt vor der katholischen 
Kirche in Dudenhofen.
Die Rückfahrt findet um 19.15 Uhr statt.
Anmeldungen werden bis zum 20. Februar 2025 beim Vorsitzen-
den Peter Eberhard - E-Mail peter.eberhard55@gmx.de oder 
Telefon 06232-98782 - und bei der stellv. Vorsitzenden Lilli Birkle - 
Telefon 06232-92248 - entgegengenommen.
Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen.
Die Vorstandschaft

Ortsgemeinde  Hanhofen

Sprechstunden
Bürgermeisterin
Silke Schmitt-Makdice� Tel. 06232 656-162
E-Mail: silke.schmitt-makdice@vgrd.de
Termine für persönliche Sprechstunden können per Telefon 
oder Anfrage per Mail gemacht werden.

Beigeordnete
Kirsten Ohlinger-Stauder
nach tel. Vereinbarung� Tel. 0160 3888996
E-Mail: kirsten.ohlinger-stauder@vgrd.de

AMTSBLATT –
Immer besser informiert!
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Sonstige Mitteilungen

Spielenachmittag für ALLE

Spielenachmittag in 2025 – für ALLE

Wir laden Jung und Alt zu einem Spielnachmittag ein.
Wer hat Lust in geselliger Runde

auf Karten- und Gesellschaftsspiele?

Nächste Tre� en:
samstags:
15.02.2025 und 22.03.2025
von 14.00 bis 16.00 Uhr
in Pfarrheim Hanhofen
Schillerstraße 23

Spiele stehen bereit, gerne können Sie
ihre eigenen mitbringen.

Anmeldung bei:
Diana Appel, Tel. 06344/10 90 oder
Ute Forler, Tel. 0171/62 32 885 oder

per E-Mail: uteforler@web.de

Vereinsmitteilungen

FV Hanhofen 1946 e.V.

Bitte unterstützen
Sie die Vereine Ihrer 
Verbandsgemeinde

Römerberg-
Dudenhofen

mit einer
Mitgliedschaft.

GEMEINSAM –
Stark für unsere Region!
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Ortsgemeinde  Harthausen

Sprechstunden
Bürgermeister
Rainer Schaust� Tel. 0162 4738603
E-Mail: rainer.schaust@vgrd.de
Termine nach Vereinbarung

Erster Beigeordneter Matthias Löffler� Tel. 0162 4737179
E-Mail: matthias.loeffler@vgrd.de
Termine nach Vereinbarung
Geschäftsbereiche:
- Bauhof
- Friedhofswesen
- Gemeindeplätze
- Öffentliche Grünanlagen
- Umwelt, Landschaftsschutz, Biotopvernetzung

Beigeordnete Lisa Ball� Tel. 01520 3025890
E-Mail: lisa.ball@vgrd.de
Termine nach Vereinbarung
Geschäftsbereiche:
- Schule
- Kindertagesstätte

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Ortsbürgermeister der Gemeinde Harthausen
Einladung

zur 1. Sitzung des Verkehrsausschusses Harthausen
am 20.02.2025

Beginn:	 19:00 Uhr
Sitzungsort:	 Historischer Tabakschuppen Harthausen
	 Hanhofer Straße 10
	 67376 Harthausen

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil:
1.	 Erneute Vorstellung des Mobilitäts-Entwicklungskonzeptes 

der Ortsgemeinde Harthausen durch das Ingenieurbüro Modus 
Consult

2.	 Informationen, Verschiedenes, Anfragen
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Schaust
Ortsbürgermeister

Jagdgenossenschaft Harthausen
Einladung

zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Harthausen, am
am Mittwoch, 26.02.2025, um 18.00 Uhr,

in der Vogelschutzhütte des Natur- u. Vogelschutzvereins
werden die Mitglieder hiermit eingeladen. Die Versammlung ist 
nicht öffentlich (§ 5 Abs. 3 Satzung).
Mitglied der Jagdgenossenschaft ist jeder, der im Jagdbezirk 
Harthausen Eigentümer einer bejagbaren Fläche ist.
Das Grundstücksverzeichnis liegt ab sofort bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen (Rathaus Römer-
berg, OT Heiligenstein, Am Rathaus 4, Zimmer 89) öffentlich aus.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024
3.	 Genehmigung der Jahresrechnung 2024 
4.	 Entlastung

5.	 Situationsbericht Jäger, Förster, Kreisjagdmeister
6.	 Verschiedenes
Einwendungen gegen diese Tagesordnung, sowie Wünsche und 
Anträge, müssen spätestes 1 Woche vor dem Versammlungs-
termin schriftlich beim Jagdvorstand bzw. bei der Verbandsge-
meindeverwaltung eingereicht werden. (§ 5 Abs. 2 Satzung)
Um einen reibungslosen der Versammlung zu gewährleisten, 
müssen Vertreter von Jagdgenossen ihre Vertretungsvollmacht 
bis spätestens 3 Werktage (§5 Abs. 1 Satzung) vor der Genos-
senschaftsversammlung bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
(Rathaus Römerberg, Zi. 89) vorlegen.
Sollten im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung noch Fragen auftreten, stehen wir während den übli-
chen Geschäftszeiten zur Verfügung (VG Römerberg-Duden-
hofen, Zimmer 89 (im Rathaus Römerberg, Tel. 06232/656286).
Gerhard Löffler,
Vorsitzender

Sonstige Mitteilungen

Bürgerbus Harthausen
Der Bürgerbus Harthausen kann von örtlichen Vereinen, 
Verbänden, gemeinnützigen Institutionen und Einrich-
tungen für Jugend-, Sport- und Seniorenfahrten, sowie 
für kulturelle und soziale Zwecke kostenfrei gemietet 
werden.

Mietanfragen können gerichtet werden an:
vermietung@vgrd.de

Frau Breininger
Tel.: 06232-656159

ASV Harthausen 1946 e.V.�
Abt. Fußball
Terminfahrplan 2025
Unser ASV Harthausen hat wieder spannende 
Events zu bieten.
Macht euch bereits jetzt ein Häkchen in den Kalender und ver-
passt keine unserer Veranstaltungen.
Selbstverständlich erinnern wir rechtzeitig zu den jeweiligen 
Events über unsere Accounts oder hier im Amtsblatt.
Kurzfristige Änderungen versuchen wir rechtzeitig zu kommu-
nizieren.
"ASV" sind interne Veranstaltungen für Mitglieder.
22.02.2025	 Kinderfasching
März 2025	 Kinderflohmarkt
30.04.2025	 ASV Fußballabteilungsfest
03.05.2025	 13. Harthäuser Waldlauf
19.07.2025	 Ortsturnier "ASV and Friends"
	 mit anschließendem Sommerfest
19.09. bis 21.09.2025	 Tabakdorffest Harthausen
24.10.2025	 ASV Event
29.11. bis 30.11.2025	 Weihnachtsmarkt Harthausen
19.12.2025	 ASV Weihnachtsfeier
Wir freuen uns auf euch!
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Obst- und Gartenbauverein�
Harthausen e.V.
Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2025
Liebe Mitglieder,
Am Freitag, dem 07. März 2025, um 18.00 Uhr, findet in der MGV 
Chorscheune Harthausen, Raiffeisenstraße unsere diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung und anschließendem gemütlichem 
Beisammensein statt.
Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Toten-Gedenken
3.	 Jahresbericht 
4.	 Kassenbericht
5.	 Bericht der Kassenprüfer
6.	 Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
7.	 Ehrung langjähriger Mitglieder
8.	 Programm für 2025
9.	 Sonstiges
Anträge zur MG-Versammlung sind vorher schriftlich beim Vor-
stand einzureichen. Es gibt Pfälzer Dampfnudeln mit Grum-
beersupp, Woi- und Vanillesoße.
Zur besseren Planung des Dampfnudel-Essen bitten wir um 
Anmeldung unter th-endres@web.de oder 0162/9720198.

Der Unkostenbeitrag für das Dampfnudel-Essen in Höhe von 
7,– € ist an der Abendkasse zu zahlen.
Anmeldung ist spätestens: 28.02.2025
Jedes Mitglied erhält ein Freilos für einen Blumenstock, welche 
am Ende der Veranstaltung verteilt werden. Wir freuen uns auf 
ein zahlreiches Kommen und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 
Die Vorstandschaft

-Ortsverband Harthausen
Stammtisch
Unser nächster Stammtisch findet am 
Donnerstag, dem 13. Februar 2025, 

ab 16.00 Uhr, in der Hofschänke Böhme, Rappengasse 25, 
67376 Harthausen statt. Herzlich willkommen sind alle Mitglieder 
und deren Angehörige.
Im Namen der Vorstandschaft – Rolf Kolf

Närrischer Stammtisch
Unser närrischer Stammtisch findet an Weiberfasching, den 27. 
Februar 2025, in der Hofschänke Böhme, Rappengasse 25, 67376 
Harthausen statt. Um Kostümierung wird gebeten, das Närrische 
Treiben beginnt um 16.00 Uhr. Herzlich willkommen sind Mitglie-
der des Ortsverbandes Harthausen und deren Angehörige.
Bei Rückfragen: Rolf Kolf, 06344/9262805

Sprechstunden
Bürgermeister
Matthias Hoffmann � Tel. 0152 24374718
nach Vereinbarung
im Bürgermeisteramt Römerberg,
Am Rathaus 3
oder E-Mail: matthias.hoffmann@vgrd.de

Sekretariat immer besetzt von
Montag bis Freitag	 10:00 - 12:00 Uhr und
Donnerstag	 15:00 - 18:00 Uhr
Joanna Mrozik� Tel. 06232 656-192
Bianca Geier� Tel. 06232 656-293
E-Mail: BMA-Roemerberg@vgrd.de

Geschäftsbereiche Ortsbürgermeister
Matthias Hoffmann:
Klima- und Hitzeschutz
Hochwasser- und Starkregenschutz
Umwelt-, Natur- und Tierschutz
Energie und Wärme
Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
Spiel- und Freizeitanlagen, Naherholung
Kindertagesstätten
Gewerbe und Wirtschaft
Personal, Digitalisierung
Bauhof
Städtepartnerschaften

Beigeordnete
Erster Beigeordneter Wilfried Röther� Tel. 0152 21907431
E-Mail: wilfried.roether@vgrd.de

Geschäftsbereiche:
Verkehr und ÖPNV
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Dorfchronik

Liegenschaften
(öffentliche Gebäude, Mietwohnungen, Grundstücke)
Grundschulen und Schulbetreuung
Vereine und Dorffeste

Beigeordneter Franz Zirker� Tel. 0157 84942265
E-Mail: franz.zirker@vgrd.de

Geschäftsbereiche:
Forsten, Jagd, Landwirtschaft, Weinbau und Fischerei
Kleinstkinder (Neugeborene)
Jugendarbeit, Kommunale Jugendarbeit
Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe
Kultur und Kunst, VHS
Mediathek

Beigeordnete Sabine Marczinke� Tel. 0151 20106932
E-Mail: sabine.marczinke@vgrd.de
(ohne Geschäftsbereich)

Schiedsmann für den Schiedsamtsbezirk Römerberg:
Heinz-Peter Sauer� Tel. 06232 85350
oder E-Mail: schiedsamt.roe@vgrd.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Bürgermeister
der Ortsgemeinde Römerberg

Einladung
zur 6. Sitzung des Ortsgemeinderates

der Gemeinde Römerberg am 18.02.2025
Beginn:	 18.00 Uhr
Sitzungsort:	 Zehnthaus
	 Berghäuser Straße 50, 67354 Römerberg
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Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil:
1.	 Festsetzung der Tagesordnung
2.	 Anschaffung eines Rotorhäckslers zur Zerkleinerung von 

Hecken und Baumschnitt
3.	 Baumpflanzungen in der Philippsburger Straße (Kirschenal-

lee)
4.	 Antrag der SPD- und CDU-Fraktion zur Neustrukturierung 

der Tagesordnung für Gemeinderatssitzungen
5.	 Anfrage der FDP-Fraktion zum Schulwegvorfall
6.	 Anfrage der CDU-Fraktion zur Erhalt der Kirschenallee
	 (Philippsburger Straße) in Mechtersheim
7.	 Anfrage der SPD-Fraktion zum Stand des Radwegs zwischen 

den S-Bahnhöfen
8.	 Anfrage der SPD-Fraktion zum Baubeginn "Erweiterung der 

Park & Ride-Anlage am S-Bahnhof Heiligenstein"
9.	 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Finanzierung 

Kindertagesstätten in Ortsgemeinde Römerberg
10.	Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
11.	 Grundstückangelegenheiten
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Hoffmann
Ortsbürgermeister

Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Römerberg
Niederschrift

- öffentlicher Teil -
über die öffentliche/nichtöffentliche 3. Sitzung

des Bau-, Friedhofs-, Umwelt- und Landwirtschafts-
ausschusses Römerberg am 26.11.2024

Sitzungsbeginn:	 18.00 Uhr
Sitzungsende:	 19.20 Uhr
Sitzungsort:	 Zehnthaus
	 Berghäuser Straße 50
	 67354 Römerberg

TOP 1
Festsetzung der Tagesordnung

Der Vorsitzender Matthias Hoffmann eröffnet um 18.00 Uhr die 
3. Sitzung des Bau-, Friedhofs-, Umwelt- und Landwirtschafts-
ausschusses der Gemeinde Römerberg.
Er stellt fest, dass gemäß den Bestimmungen der Gemeindeord-
nung Rheinland-Pfalz ordnungsgemäß und fristgerecht einge-
laden worden ist.
Der Ortsbürgermeister belehrt das Ausschussmitglied Jörg 
Moosmann zunächst über die Obliegenheiten ihres Amtes und 
bringt ihm besonders die Bestimmungen der §§ 30 Abs. 1, 20, 
21 und 22 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz zur Kenntnis.
Anschließend verpflichtet er ihn namens der Ortsgemeinde 
Römerberg durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß § 30 Abs. 2 GemO.
Der Vollzug der Verpflichtungen ist urschriftlich bestätigt.
Zu Beginn bittet der Vorsitzender um Änderung der Tagesord-
nung wie folgt:
Top 2 (ursprünglich Top 5) Bebauungsplan "Mechtersheim - 
Feuerwehr und Bauhof" wird vorgezogen und als erstes vorge-
stellt.

TOP 2
Bebauungsplan „Mechtersheim - Feuerwehr und Bauhof“
a) 	Annahme des Planentwurfs
b) 	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 

1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB

c)	 Einholung der Zustimmung der Ortsgemeinden Duden-
hofen, Hanhofen und Harthausen

Herr Ulrich Villinger vom Ludwigshafener Planungsbüro Piske 
stellt den Bebauungsplan vor. Die Feuerwehr wird auf der Nord-
seite, der Bauhof auf der Südseite angesiedelt. Zufahrten für 
beide erfolgen von Osten.

Die Feuerwehr kann direkt auf die Hauptstraße ausfahren, wo 
eine Ampel geplant ist. Ein Umweltbericht wurde bereits erstellt.
Der Plan wird in der nächsten Ausschuss-Sitzung vorgestellt, 
da die zuständige Mitarbeiterin sich im Urlaub befindet und ihn 
persönlich vorstellen möchte.
Matthias Hoffmann ergänzt, dass die SGD Süd auch dem Bau 
des Bauhofs zugestimmt hat, da ausreichend Ausgleichsflächen 
vorhanden sind. Zudem wurde ein weiteres Flurstück auf der 
südlichen Seite erworben, da die bisherigen Eigentümer es 
aufgrund der geringen Breite so nicht mehr bewirtschaften 
konnten.
Beschluss:
a) 	Der Planentwurf, sowie die textlichen Festsetzungen und 

die Begründung (Stand Juli 2024) werden angenommen.
b) 	Die Verwaltung wird beauftragt die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

c) 	 Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt die Zustimmung 
der Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen 
sowie Verbandsgemeinde zum Bebauungsplan einzuholen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 8
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 3
Bauantrag zur Nutzungsänderung eines Nebengebäudes 
in Wohnraum, 3 Wohneinheiten zur Langzeitvermietung,

2 Wohneinheiten zur Kurzzeitvermietung,
Speyerer Straße, Mechtersheim

Frau Ruß übernimmt die Vorstellung der Vorlagen.
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem 
vorliegenden Bauantrag "Nutzungsänderung eines Nebenge-
bäudes in Wohnraum, 3 Wohneinheiten zur Langzeitvermietung, 
2 Wohneinheiten zur Kurzzeitvermietung, Speyerer Straße, 
Mechtersheim" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 4
Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung

in ein Zweifamilienwohnhaus und einem Anbau
zur Wohnraumerweiterung,

Schwarzwaldweg, Mechtersheim
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vor-
liegenden Bauvoranfrage "Nutzungsänderung in ein Zweifami-
lienwohnhaus und einem Anbau zur Wohnraumerweiterung, 
Schwarzwaldweg, Mechtersheim" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 5
Bauvoranfrage zur Errichtung eines Carports

zur Unterstellung von Fastnachtswägen,
Philippsburger Straße, Mechtersheim

Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vor-
liegenden Bauvoranfrage "Errichtung eines Carports zur Unter-
stellung von Fastnachtswägen, Philippsburger Straße, Mech-
tersheim" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Sitzungsvorlagen der 1. und 2. Sitzung
des Bauausschusses

In der 4. Sitzung des Ortsgemeinderates der Gemeinde Römer-
berg am 12.11.2024 wurde aufgrund eines Antrags der FDP-Frak-
tion beschlossen, den Bauausschuss neu zu besetzen.
Laut Auskunft der Gemeindeverwaltung und Städtebundes 
müssen in der Amtssprache "Soll"-Bestimmungen durch 
"Muss"-Bestimmungen ersetzt werden.
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass Ratsmitglieder nur durch 
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Ratsmitglieder und Nicht-Ratsmitglieder durch Ratsmitglieder 
oder Nicht-Ratsmitglieder vertreten werden können.
Aus diesem Grund müssen die Beschlüsse der 1. und 2. Sitzung 
des Bau-, Friedhofs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses 
Römerberg erneut formal beschlossen werden.

TOP 6
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses

in 2. Reihe, Mechtersheimer Straße, Römerberg
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem 
vorliegenden Bauantrag "Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
in 2. Reihe, Mechtersheimer Straße, Römerberg" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 7
Bauvoranfrage zur Aufstockung

eines Zweifamilienwohnhauses und
Errichtung 2er Schleppdachgauben, 

Haydnstraße, Römerberg
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vor-
liegenden Bauvoranfrage "Aufstockung eines Zweifamilienwohn-
hauses und Errichtung 2er Schleppdachgauben, Haydnstraße, 
Römerberg" wird nicht erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 8
Abweichungsantrag der Einfriedungshöhe,

Lina-Sommer-Straße, Römerberg
Beschluss:
a) 	 Im Rahmen der Anhörung nach § 69 i.V. m. § 88 Abs. 7 

LBauO macht die Ortsgemeinde Römerberg in Bezug auf 
die beantragte Abweichung (Überschreitung Einfriedungs-
höhe) Bedenken geltend.

b) 	Sollte die Untere Bauaufsichtsbehörde die beantragte Abwei-
chung nicht genehmigen, ist die Ortsgemeinde Römerberg 
bereit den Bebauungsplan "Martin-Greif-Straße" bezüglich 
der Einfriedungshöhen zu ändern.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 9
Abweichungsantrag der Einfriedungshöhe,

Lina-Sommer-Straße, Römerberg
Beschluss:
a) 	 Im Rahmen der Anhörung nach § 69 i.V. m. § 88 Abs. 7 

LBauO macht die Ortsgemeinde Römerberg in Bezug auf 
die beantragte Abweichung (Überschreitung Einfriedungs-
höhe) Bedenken geltend.

b) 	Sollte die Untere Bauaufsichtsbehörde die beantragte Abwei-
chung nicht genehmigen, ist die Ortsgemeinde Römerberg 
bereit den Bebauungsplan "Martin-Greif-Straße" bezüglich 
der Einfriedungshöhen zu ändern.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 10
Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Garage

in einen Wintergarten, Heiligensteiner Straße, Römer-
berg

Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem 
vorliegenden Bauantrag "Nutzungsänderung von Garagen in 
einen Wintergarten, Heiligensteiner Straße, Römerberg" wird 
erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 11
Bauantrag zum Abbruch eines Wohnhauses und

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage,
Im Oberen Berg, Römerberg

Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem 

vorliegenden Bauantrag "Abbruch eines Wohnhauses und 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, Im Oberen 
Berg, Römerberg" wird nicht erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 12
Bauantrag zur Sanierung und Aufstockung eines
Wohnhauses, Dr.-Grundhöfer-Straße, Römerberg

Beschluss:
a)	 Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vor-

liegenden Planung "Sanierung und Aufstockung eines Wohn-
hauses, Dr.-Grundhöfer-Straße, Römerberg" wird versagt.

b)	 Das Einvernehmen wird seitens der Ortsgemeinde Römerberg 
in Aussicht gestellt, sofern sich die Umplanung bzgl. Gauben, 
Wandhöhe, Baugrenzen nach § 34 BauGB in die nachbarschaft-
liche Bebauung einfügt. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt 
sodann das Einvernehmen zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 13
Bauantrag zum Neubau von 7 Kettenhäusern

und eines Zweifamilienhauses
mit Garagen und Stellplätzen,

Philippsburger Straße, Mechtersheim
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vorlie-
genden Bauantrag "Neubau von 7 Kettenhäusern und eines Zwei-
familienhauses mit Garagen und Stellplätzen, Philippsburger Straße, 
Römerberg" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 14
Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses, 

Dr.-Rieth-Straße, Heiligenstein
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vorlie-
genden Bauantrag "Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses, Dr.-
Rieth-Straße, Heiligenstein" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 15
Bauantrag zur Errichtung eines Holzunterstandes zur 
Lagerung von Gartengeräten, Fahrrädern und Holz, 

Haydnstraße, Mechtersheim
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vorlie-
genden Bauantrag "Errichtung eines Holzunterstandes zur Lagerung 
von Gartengeräten, Fahrrädern und Holz, Haydnstraße, Mechters-
heim" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 16
Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 

zwei Wohnungen und zwei Appartements,
Breitenweg, Mechtersheim

Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vorlie-
genden Bauantrag "Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 
zwei Wohnungen und zwei Appartements, Breitenweg, Mechters-
heim" wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 17
Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung

des Obergeschosses einer Scheune in Wohnraum,
Heiligensteiner Straße, Heiligenstein

Beschluss:
Das nach §36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vorliegen-
den Bauvoranfrage "Nutzungsänderung des Obergeschosses einer 
Scheune in Wohnraum, Heiligensteiner Straße, Heiligenstein" wird 
erteilt.
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 18
Bauantrag zum Umbau des Ober- und Dachgeschosses 

mit Erweiterung Wohnung Dachgeschoss
ins Galeriegeschoss im Mehrfamilienwohnhaus

mit Nebengebäude, Germersheimer Straße, Berghausen
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem 
vorliegenden Bauantrag "Umbau des Ober- und Dachgeschos-
ses mit Erweiterung Wohnung Dachgeschoss ins Galeriege-
schoss im Mehrfamilienwohnhaus mit Nebengebäude, Ger-
mersheimer Straße, Berghausen" wird nicht erteilt.
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 19
Bauantrag zur Aufstockung und Umbau

eines Einfamilienwohnhauses,
Madenburgstraße, Mechtersheim

Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem 
vorliegenden Bauantrag "Aufstockung und Umbau eines Ein-
familienwohnhauses, Madenburgstraße, Mechtersheim" wird 
erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

TOP 20
Neuanschaffung Multiturm und Schaukel

Spielplatz Im oberen Berg
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt der Firma Junior Spielgeräte 
den Auftrag zur Lieferung der des Multiturms Junos 5 in Höhe 
von 14.496,70 € und der Firma HST-Spielgeräte den Auftrag 
zur Lieferung der Kombischaukel in Höhe von 4.639,22 € zu 
erteilen.
Der Aushub der Fallflächen sowie der Aufbau der Geräte 
werden ausgeschrieben und an den wirtschaftlichsten Bieter 
vergeben.
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 21
Austausch Fallschutzfläche

Kindertagesstätte St. Laurentius
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Römerberg beschließt den Austausch der 
Fallschutzfläche mit Rollkies und beauftragt die Verwaltung 
die Arbeiten auszuschreiben um dem wirtschaftlichsten Bieter 
den Auftrag zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 22
Neuanschaffung Multispielturm

Spielplatz Fraumersberg
Beschluss:
a)	 Die Firma Espas Spielgeräte wird mit der Lieferung der 

Turmkombination Lissabon mit Doppelschaukel in Höhe 
von 14.401,38 € beauftragt.

b)	 Die Verwaltung wird beauftragt die Erdarbeiten auszu-
schreiben und dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag 
zu erteilen.

c)	 Die Verwaltung wird beauftragt die Montagearbeiten aus-
zuschreiben und dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag 
zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 23
Etablierung eines E-Carsharing-Angebots

in Römerberg an drei Standorten
Frau Stefanie Kuß erläutert den Sachstand.
Frau Marczinke fragt nach den Kosten.
Herr Schall betont, dass es sich hierbei nicht um ein Projekt 

zum Geldverdienen handelt, sondern um ein Angebot für die 
Bürger, um die Lebensqualität zu verbessern.
Die vorgeschlagenen Standorte sind noch zu prüfen.
Wortmeldung:
Andreas Ruhnke, Wilfried Röther, Herbert Martin Kälberer
Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt, die weiteren Vertragsdetails 
wie z.B. "Kontrolle der Fahrzeuge durch den Bauhof" zu prüfen 
und dem Gemeinderat vorzulegen.
Mit dem Abschluss eines Vertrags dürfen für die Gemeinde 
keine weiteren Kosten entstehen.
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 24
Mitteilungen und Anfragen

Matthias Hoffmann informiert, dass der Friedhof in Berghausen 
wegen Rattenbekämpfung zwei Tage geschlossen bleibt.
Die gemeinsame Sitzung endet um 19.20

Der Bürgermeister
der Ortsgemeinde Römerberg

Niederschrift
- öffentlicher Teil -

über die öffentliche 1. Sitzung
des Schulträgerausschusses Römerberg

am 11.12.2024
Sitzungsbeginn:	 18:00 Uhr
Sitzungsende:	 20:00 Uhr
Sitzungsort:	 Zehnthaus
	 Berghäuser Straße 50
	 67354 Römerberg

TOP 1
Zustimmung zur Beauftragung der SFL Schule

im Erlich mit den Aufgaben als Förder-
und Beratungszentrum (FBZ)

Beschluss:
Der Schulträgerausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat als 
Schulträger der Grundschulen in Römerberg der Beauftragung 
der SFL Schule im Erlich mit den Aufgaben als Förder- und Bera-
tungszentrum (FBZ) zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 2
Beschlussfassung der Änderung

für die Gebührenordnung
der Betreuenden Grundschulen Römerberg

Beschluss:
Der Schulträgerausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat 
Römerberg, die Gebührenänderung für die „Betreuende Grund-
schulen“ in Römerberg anzunehmen und die Gebührenordnung 
zu erlassen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 3
GaFöG - Gesetz zur ganztägigen Förderung

von Kindern im Grundschulalter
Abstimmungsergebnis:
Es wurde keine Abstimmung vorgenommen.Es wurde über das 
neue GaFög Gesetz informiert und Fragen beantwortet.

TOP 4
Informationen der Grundschulen

Abstimmungsergebnis: 
Es wurde keine Abstimmung vorgenommen.Hier wurden ver-
schiedene Maßnahmen in den Grundschulen erläutert.Manche 
Maßnahmen dauern noch an, hier wurde über den Stand infor-
miert.

TOP 5
Verschiedenes

Hier wurden Fragen beantwortet.
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Sonstige Mitteilungen

Nachbarschaftshilfe�  
Römerberg sucht
Helfer/-innen
Die Gemeinde Römerberg
sucht eine 

„Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe“
(m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.04.2025!
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter https://
www.vgrd.de/gemeinden/og-roemerberg/nachbarschaftshilfe
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

per E-Mail: soziales@vgrd.de
oder

per Post:
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Fachbereich 3 - Sozialamt
Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen

Wenn Sie Fragen haben, können Sie die Sachbearbeiterin 
Anita Heid montags, mittwochs und donnerstags von 8.30 
bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. 06232 656-237 kontaktieren. 

Nachbarschaftshilfe�  
Römerberg hilft
... und unterstützt ältere, kranke 
und behinderte Menschen bei 
der Bewältigung ihres Alltags.

Unsere Ansprechpartnerinnen:
Frau Elvira Theurer� Tel. 06232-83499
Frau Bärbel Steinmetz� Tel. 06232-84244

Greifen Sie ruhig zum Telefon, wenn Sie Hilfe brauchen!

Unsere Senioren

Kontakt Seniorenclub Römerberg
Vorsitzende: Käthe Maier� Tel. 06232 84020 
Stellvertreterin: Gabi Vollmer� Tel. 06232 84462 

Kontakt Seniorenbeirat Römerberg
Vorsitzende: Elvira Theurer� Tel. 06232 83499
Stellvertreter: Gerhard Merdian� Tel. 06232 84696
Stellvertreterin: Heiderose Best� Tel. 06232 34260

Vereinsmitteilungen

Förderkreis St. Florian e.V. Römerberg
Einladung zur Generalversammlung
Am Montag, dem 10. März 2025, um 19.30 Uhr, findet im Feu-
erwehr Gerätehaus, Mechtersheimer Str. 39, 67354 Römerberg 
unsere Generalversammlung mit Neuwahlen statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 
2. Information zur aktuellen Lage

3. Bericht des Kassenwartes
4. Prüfung und Genehmigung des Rechnungsabschlusses
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl eines Wahlausschusses
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Verschiedenes
Gern können weitere Tagesordnungspunkte vorab gemeldet 
werden. Zu dieser Versammlung sind alle aktiven und passiven 
Mitglieder recht herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft

-Ortsverband Römerberg

Samstagsworkshop Kalligraphie
"Den Frühling beim Schopf packen"
In diesem eintägigen Kurs werden wir uns dem Frühling in Schrift, 
Text, Bild und Druck annähern. Als Schrift eignet sich die Huma-
nistische Kursive, die man auch Italic nennt. Sie ist leicht zu 
schreiben und schon deshalb zu genießen.
Aber der Inhalt unsrer Beschäftigung soll ein Text oder Gedicht 
sein, vorgefunden oder selbst verfasst.
Mit Mitteln des einfachen Druckens und der Collage unterstützen 
wir den Text in seiner Aussage und nehmen ein Frühlingsleporello 
mit nach Hause, das unser Herz erfreut
Der Kurs ist für Anfänger geeignet.
-	 eventuell Auswahl Frühlingstexte oder -gedichte
-	 Kalligrafische Werkzeuge, soweit vorhanden, bitte mitbringen
-	 Für Papiere und Pastellkreiden, Fixativ, Linoldruckzeugs 

und Gouache zum Schreiben werden 5 Euro Materialkosten 
erhoben.
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-	 Stahlfedern und Federhalter werden gestellt oder können bei 
der Dozentin erworben werden.

-	 Außerdem Geodreieck, Schere oder Cutter, Bleistift, Spitzer, 
Klebestift, ein Haarpinsel. Eine DIN A 4-Mappe zum Transport 
unseres Werkes.

Kurs-Nr. 25-04
Termin:	 Samstag, 22. März 2025, 10.00 - 18.00 Uhr
Dozent: 	 Alexandra Trabandt
Kursgebühr:	 Mitgl. 60,– € / Gäste 70,– € + Material 5,– €
	 Mit der Rheinpfalz-Card 5,– € Ermässigung
Anmeldung:	 unter www.kuk-roemerberg.de/Programm,
	 bei Kurs auf Anmeldung klicken
Veranstaltungsort:
KuK-Atelier II, Ehemalige Realschule plus, Gutenbergstraße 15, 
2. OG, Raum 2.43, 67354 Römerberg-Berghausen

TTV Römerberg
Herren I mit erneuter Niederlage
Unsere 1. Herrenmannschaft hatte in der Bezirksklasse 
Nord den aktuellen Tabellenzweiten vom TTV Otter-
stadt II zu Gast in der Rhein-Pfalz-Halle. Da unsere 

Mannschaft wieder einmal nicht in kompletter Besetzung antreten 
konnte, gab es die zu erwartende Niederlage. Damit bleibt unsere 
Mannschaft Schlusslicht in der Bezirksklasse Nord.

Herren II gewinnen knapp
Unsere 2. Mannschaft hatte in der Kreisklasse A Nord-Ost den 
TSV Speyer V zu Gast in der Rhein-Pfalz-Halle.
In einer ausgeglichenen Begegnung setzte sich unsere 2. Mann-
schaft knapp durch und ging verdient als Sieger von der Platte. 
In der Tabelle belegt unsere 2. Mannschaft damit aktuell den 
sechsten Rang.

Herren III weiter ohne Punkte
Unsere 3. Mannschaft war zu Gast beim ASV Waldsee III. Nach-
dem es bei unserer Mannschaft zwei Ausfälle zu beklagen gab, 
musste die Mannschaft kurzfristig umgestellt werden, dabei gab 
Lucas Appelmann seine Premiere als Mannschaftsspieler des 
TTV Römerberg und er gewann dabei prompt sein erstes Spiel, 
womit sicher niemand gerechnet hatte.
Dennoch viel die Niederlage wieder deutlich aus und unsere 
Herren III müssen weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn in der 
Kreisklasse A Nord-Ost warten.

Jungen U15 mit zweitem Sieg in Folge
Unsere Jungen U15 Mannschaft war in der Bezirksliga zu Gast 
beim VfL Bellheim.
In einer bis zu Letzt umkämpften Begegnung, setzten sich 
unsere Jungs am Ende denkbar knapp durch und konnten 
somit den dritten Saisonsieg, den zweiten in Folge, einfahren.
In der Bezirksliga belegt unsere Jungenmannschaft weiterhin 
den sechsten Tabellenplatz.

Jungen U12 im Spitzenspiel unterlegen
Unsere jüngste Nachwuchsmannschaft war im Spitzenspiel 
(erster gegen zweiter) der Bezirksliga zu Gast beim Tabellen-
nachbarn vom TuS Lachen-Speyerdorf.
In einer spannenden Begegnung setzte sich am Ende die Heim-
mannschaft vom TuS Lachen-Speyerdorf durch und übernimmt 
damit wieder die Tabellenführung vom TTV Römerberg.

Ergebnisse
Herren I - TTV Otterstadt II� 2:9
Die Punkte für unsere 1. Herrenmannschaft erspielten Moser/
Harz und Gnad H./Hammann im Doppel.
Herren II - TSV Speyer V� 6:4
Die Punkte für unsere 2. Mannschaft erspielten Hammann/Butsch 
und Fromm/Hill im Doppel sowie Hammann (2), Fromm und Hill 
im Einzel.
ASV Waldsee III - Herren III� 8:2

Die Punkte für unsere 3. Mannschaft erspielten Kasper S. und 
Appelmann im Einzel.
VfL Bellheim - Jungen U15� 4:6
Die Punkte für unsere Jungenmannschaft erspielten Paul Kasper/
Sandro Guhmann und Nick Herzog/Alex Lehmann im Doppel 
sowie Paul Kasper, Nick Herzog, Sandro Guhmann und Alex 
Lehmann im Einzel.
TuS Lachen-Speyerdorf - Jungen U12� 6:4
Die Punkte für unsere jüngste Nachwuchsmannschaft erspielten 
Lias Morresi/Fabian Amann im Doppel sowie Lias Morresi, Livia 
Herzog und Tim Ruch im Einzel.

Vorschau
Fr. 21.02., 20.00 Uhr, Herren I - TTV Neustadt III
Fr. 21.02., 20.00 Uhr, Herren II - TTC Speyer III
Fr. 21.02., 20.00 Uhr, Herren III - TSV Speyer V
Sa. 22.02., Jungen U15 spielfrei
Sa. 22.02., 11.00 Uhr, Jungen U12 - VfL Duttweiler
Die Heimspiele unserer Herren finden in der Rhein-Pfalz-Halle 
statt, die Heimspiele der Schüler und Jugend werden in der 
Schulturnhalle von Mechtersheim ausgetragen.

Trainingszeiten (Winterzeit)
Freitags von 17.00 bis 19.00 Uhr für Kinder und Jugendliche, 
Ansprechpartner Dietmar Guhmann (Trainer)
Mittwochs und freitags ab 19.00 Uhr Erwachsenentraining
Freitags ab 19.30 Uhr für Hobbyspieler (Erwachsene und ältere 
Jugend), Ansprechpartner Monika Bauer (Leiterin der Hobbyab-
teilung)
Das Training findet in der Rhein-Pfalz-Halle statt (Bitte den Sei-
teneingang benutzen).

Homepage
www.ttv-römerberg.de 

Facebook
https://www.facebook.com/TTVRoemerberg

Link für Sportabzeichen
Erwachsene:
https://ttv-römerberg.de/index_html_files/Erwachsene.pdf

Kinder und Jugend:
https://ttv-römerberg.de/index_html_files/Kinder%20und%20
Jugendliche.pdf

Angelsport-Verein Berghausen e.V.
Ausgabe der Angelkarten
für Vereinsgewässer Schäferweiher
Die Ausgabe der Angelerlaubnisscheine für unser Vereinsgewäs-
ser Schäferweiher findet jeden ersten und dritten Freitag im 
Monat von 18.30 bis 19.30 Uhr im Vereinsheim an der Großen 
Hohl in Berghausen statt.
Voraussetzung für den Erwerb ist die Vorlage eines gültigen 
Fischereischeines.

Fischessen am 15.02.2025
Liebe Freunde des Angelsport-Vereins Berghausen,
aufgrund vermehrter Nachfragen veranstalten wir wieder ein 
Fischessen am Samstag, dem 15.02.2025, in unseren Ver-
einsräumlichkeiten unter der Großen Hohl.
Der Angelsport-Verein Berghausen bietet in gewohnter Qualität 
frisch gebackene Zander, Zanderfilet, Kapseehechtfilet und 
Calamares aus eigener Fischbäckerei mit Kartoffelsalat und/
oder Brötchen, sowie Fischbrötchen (Bismarck-Hering, See-
lachs) an. Unsere Fischküche ist geöffnet ab 11.00 Uhr (solange 
der Vorrat reicht). Selbstverständlich gibt es alle Gerichte auch 
zum Mitnehmen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns besuchen würden. 
Die Vorstandschaft
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Musikverein Berghausen�
1925/58 e.V.
Konzertvorbereitung
Mit großen Schritten geht es auf unser Jahreskon-
zert am Samstag, 15.03.2025, in der Schulturn-
halle in Berghausen zu.
Wir freuen uns auf eine intensive Vorbereitungszeit mit allen.

Save the Date:�
16. bis 18. Mai 2025
Der Musikverein Berghausen wird 100 Jahre alt! Hierzu wollen 
wir mit euch zusammen ein Festwochenende vom 16. bis 18. Mai 
veranstalten.
Neben diversen blasmusikalischen Auftritten unserer befreun-
deten Musikvereine, unserer Polkagruppe zum sonntäglichen 
Frühschoppen und natürlich auch von uns selbst, haben wir "Die 
Anonyme Giddarischde" eingeladen.
Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches und fröhliches Fest-
wochenende! 

Termine im Februar
Fr., 21.02.	 Zusatzprobe Konzert - 19.30 Uhr
Sa., 22.02.	 Zusatzprobe Konzert - 14.00 Uhr
So., 23.02.	 Zusatzprobe Konzert - 10.00 Uhr
Di., 25.02.	 Probe - 19.30 Uhr

Obst- und Gartenbauverein Berghausen e.V.

Obst- und Gartenbauverein 
Berghausen e.V.

FV Heiligenstein�
Frauenmannschaft beim FV Heiligenstein!
Der FV Heiligenstein wird zur Saison 2025/2026 zum 
ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte offizielle eine 
Frauenmannschaft melden.
Thomas Beck, 1. Vorstand, gab im Interview zu ver-

stehen, dass dieses schon lange in den Köpfen bei den Verant-
wortlichen gewesen sei. Nun ergab sich die Möglichkeit, mit 
einem jungen Team an den Start zugehen.
Unser Bestreben wird sein ein 11er Team zu melden.
Ebenso ist das Trainerteam schon bekannt. Michael Amon und 
Andreas Baumann werden die neue Mannschaft auf die Saison 
vorbereiten. Einige Spielerinnen, welche mit dem Trainerteam 
vom FV Hanhofen zu uns wechseln werden, haben bereits für 
die JSG Römerberg gespielt. Zurzeit bildet diese Mannschaft die 
B-Juniorinnen des FV Hanhofen ab.
Wir freuen uns, dass sich die jungen Frauen, für den FV Heili-
genstein entschieden haben, so Thomas Beck weiter. Natürlich 
gilt es dieses Team mit weiteren Spielerinnen zu ergänzen. Wich-
tig wird sein, Spaß am Mannschaftssport, Teamgeist und Lust 
eine aufstrebende Mannschaft zu unterstützen ggf. zu führen.
Wir werden auch das Gespräch mit der JSG Römerberg und dem 
FV Berghausen suchen, da hier schon Erfahrungswerte vorliegen. 
Ein Austausch mit den Vereinen ist uns wichtig.
Sponsoren sind willkommen, um dieses Vorhaben in jeglicher 
Form zu unterstützen.

Spielankündigungen
Unsere aktiven Mannschaften sind schon voller Elan in die Vor-
bereitung der Rückrunde gestartet. Nachstehend findet Ihr die 
restlichen Testspiele und ersten Rundenspieltage.
Änderungen aufgrund des Wetters sind leider jederzeit möglich.

Turn- und Sportverein 1911�
Heiligenstein e.V.
Abt. Handball
Vorschau
Samstag, 15. Februar 2025
Männl. E-Jugend, 12:30 Uhr:
TV Kirrweiler - TuS Heiligenstein,
in der Reblandhalle Kirrweiler
Männl. E-Jugend, 13:35 Uhr:
Landau/Land 2 - TuS Heiligenstein 2,
in der Löwensteinhalle Albersweiler
Männl. B-Jugend, 15:30 Uhr:
mJSG Heiligenstein/Mundenheim/Rheingönheim 2 - TV Dahn, 
in der Heinrich-Ries-Halle Ludwigshafen-Friesenheim
Oberliga männl. A-Jugend, 17:30 Uhr:
mJSG Heiligenst./Mundenh./Rheingönh. -
Göllh./Eisenb./Assenh./Kindenh.,
in der Heinrich-Ries-Halle Ludwigshafen-Friesenheim
Weibl. C-Jugend, 17:30 Uhr:
mwSG Kandel/Hagenbach 2 - TuS Heiligenstein,
in der IGS-Halle Kandel
Regionalliga männl. B-Jugend, 19:00 Uhr:
TV Nieder-Olm - mJSG Heiligenst./Mundenh./Rheingönh.,
in der Heinz-Kerz-Sporthalle Nieder-Olm
Sonntag, 16. Februar 2025
Männl. C-Jugend, 10:00 Uhr:
TuS Heiligenstein 2 - TuS Neuhofen,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
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Oberliga männl. C-Jugend, 11:30 Uhr:
TuS Heiligenstein - VSK Niederfeld,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Damen 2, 13:00 Uhr:
TuS Heiligenstein 2 - FSG KL/Dansenberg 2,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Oberliga Damen, 15:00 Uhr:
TuS Heiligenstein - SG LaFt,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Verbandsliga Herren, 17:00 Uhr:
TuS Heiligenstein - TV Offenbach 2,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg

MGV Heiligenstein�
Während des Kuchenverkaufs am 16.02.2024 
bietet der Bastelkreis des MGV zeitgleich ein 
tolles Angebot von Frühlings- und Osterdeko-
rationen aus seiner Kreativwerkstatt im Sänger-
heim Heiligenstein an.
Vorbeischauen lohnt sich also doppelt! Auf Ihren Besuch freut 
sich das Bastel- und Kuchenteam des MGV Heiligenstein.

-Mechtersheim
Frauenfasching
Zu unserem Frauenfasching im kath. Pfarrheim am 
Montag, 24. Februar 2024, um 19.00 Uhr, laden wir 

alle Frauen herzlich ein. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. 
Vielleicht auch mit einem närrischen Beitrag?
Zur besseren Planung bitte bei G. Lindler anmelden, Tel. 82445.

AMTSBLATT – Immer bestens informiert!

Mechtersheimer�
Karnevalverein 1956 e.V.
Liebe Freunde der Mederscher Fasnacht,
auch in diesem Jahr gibt es wieder den belieb-
ten Shuttle-Bus zu unserer Ramba-Zamba-Fete in der Rhein-
Pfalz-Halle am 01.03.2025.
Karten (= auch Busticket) gibt es zu € 18,– pro Karte bei folgen-
den Verkaufsstellen: 
Dudenhofen: Getränke Back, Landauer Str. 54
Speyer: Aviva Beisel, Landauer Str. 37
Den Busfahrplan findet ihr auf www.mechtersheimer-karneval-
verein.de (auch zum Ausdrucken) oder auf unseren Social Media 
Kanälen. Wir freuen uns auf euch!

MGV Cäcilia 1874�
Mechtersheim e.V.
Faschingsdienstag - Kehraus
Wir laden wieder herzlich ein zum KEHRAUS nach dem Meder-
scher Umzug in unser Sängerheim. Natürlich haben wir wieder 
unsere bewährten Speisen im Angebot: Wurstsalat und Pommes, 
Leberknödel/Bratwurst und Sauerkraut, auch verschiedene 
belegte Brötchen!
Später sorgt wie immer unser DJ TIGER in der Speicherbar bei 
fetziger Musik für gute Laune!

Faschingsdienstag
beim

MGV Cäcilia Mechtersheim

Kehraus nach dem Umzug im Sängerheim

Party in der Speicherbar mit

DJ Tiger
Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.

Wo?
Im Haus am Lindenplatz, Mechtersheim

Faschingsumzug
Unsere "SINGING-PEOPLE-GIRLS" sind auch wieder dabei -  
bestimmt haben sie sich auch in diesem Jahr wieder etwas Ori-
ginelles, passend zum diesjährigen Faschingsmotto, einfallen 
lassen. Wir sind gespannt!
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�

MGV Frohsinn 1862 Mechtersheim e.V.
Faschingsdienstag - Sängerheim geöffnet
Am Faschingsdienstag ist unser Sängerheim vor dem Umzug 
zum Mittagstisch und nach dem Umzug zum Faschingsausklang 
geöffnet.
Unser Küchenteam hat wieder eine reichhaltige Speisekarte 
zusammengestellt.

Ortskartell Mechtersheim e.V.
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